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Wıe begründen WIT dıe Grenzen des
neutestamentlichen SC  ıftenkanons?

‚R  Ar Ir A Vıer evangelıkale Modelle 1mM Vergleıich

Während evangelıkale Theologefi sıch ın der Ablehnung eiınes aufklärerischen
Kanonverständnisses ein1g sınd, begründen S1e dıe grenzung des bıblıschen
Schriftenkanons ın Sanz unterschiedlicher Weıse. Das Konzept eınes Kanons 1im
Kanon wiırd ın der evangelıkalen Theologıe (weıtgehend) verwortfen. Als kano-
nısch gelten nıcht 11UT bestimmte theologıische nhalte frühchrıistlıcher chrıften,
sondern dıe CNrıften insgesamt. ach evangelıkaler Überzeugung enthalten cie
eılıgen Schriften nıcht 11UT Gottes Wort, sondern sınd (jottes Wort Dıeses
Schriftverständnis ist eın Erbe der alten Kırche und der Reformatıion. Zur Be-
gründung der Grenzen cheses Schriftenkanons bedienen sıch evangelıkale Theo-
logen jedoch ganz unterschiedlicher Argumente. Diıiese 1e rührt aher, dass
die Vertreter e1Ines evangelıkalen Schriftverständnisses verschıiedenen eologı1-
schen Tradıtionen angehören. en reformıierten und lutherischen Theologen
o1bt auch solche, dıe einem Augustin orlentierten katholische: Ansatz nahe
stehen.

Die 1m Einzelnen sehr vielfältigen Antworten auf dıe rage, WI1IeE dıe Abgren-
ZUN des bıblıschen Kanons begründen sel, lassen sıch vIier übergeordneten
odellen zuordnen. Für die Abgrenzung des Schriftenkanons beruft INan sıch auf
eıne verbindliıche Entscheidung der Kırche (1.) auf das Zeugnis des eılıgen
(je1istes 2 auf eın hıstorisches (59 oder auf eın hıstorisch-inhaltlıches e1
(4.) Nıcht selten werden WEe1 oder dre1 dieser Argumentationsmodelle miıteinan-
der verknüpft. In dıesen Fällen erg1bt sıch dıie Zuordnung eıner Posıtion einem
der vier Grundmodelle daraus, welches Argument den Ausschlag g1bt Bıs heute
lässt sıch beobachten, dass römisch-katholische Autoren das erste Modell vertre-
ten, während protestantische Theologen sıch einer der dre1 anderen Posıtionen

den Vertretern er vIer Posıtionen.
zuordnen lassen. Evangelıkale Theologen finden sıch interessg.nterweise unter

Be1 der Auswahl der befragten Autoren konnte selbstverständlıch In keıiner
Hınsıicht Vollständigkeıt angestrebt werden. Allerdings sınd die in der alten Kır-
che und der Reformationszeıit erfolgten Weıchenstellungen Verständnıiıs der
gegenwärtigen Diskussion unerlässlıch. aher kommen neben zeıtgenössischen
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Theologen auch ein1ıge der Kanondebatte beteıulıgte Autoren Aaus der alten Kır-
che und der Reformationszeit Wort‘

Die ekklesiologische Begründung der Kanongrenzen
Dıie Kanonentscheıidung der Kırche übernehmen Theologen iın der Überzeugung,
diese sSe1 als solche entweder unfehlbar (‚421) oder quası-unfehlbar Dıie erste
Varıiante dieser ekklesiologischen Begründung ist dıe klassısche römisch-
katholische Posıtion. Dıe zweıte Varılante wiırd VOIN evangelıkalen Theologen VCI-
en und kommt dem römischen Standpunkt nahe.

T Die katholische Variante

14 Augustinus

Häufig wırd als erster Vertreter der katholıschen Posıtion der Kırchenvater A
gustinus 354-430) genannt Er habe den 303 (3r In 1ppo beschlossenen
Kanon als verbindlıch betrachtet“. Augustıin hat sıch nıcht in elıner InmMenNn-

hängenden Abhandlung, sondern 1Ur 1n verstreuten Eınzelbemerkungen AAr
neutestamentliıchen Schriftenkano geäußert. Seine wichtigste Stellungnahme
findet sıch 1n se1iner Schrift De doctrina christiana: Der T1S soll ‚hinsıchtlich
der kanonıschen Schrıiften der Autorıität der (möglıchst orößeren Zahl katholı1-
scher Kırchen folgen, unter denen vernünftigerweıse jJene sınd, cdıie gewürdıgt
wurden, S1t7 eINEs postels se1n und deren) Tieie empfangen. Er wırd
er hiınsıchtlich der kanonıschen CNrıiten diesen Maßstab festhalten, dass
diejen1igen, welche VO  — en katholiıschen Kırchen ANSCHOMUNCHN werden, denen

cc3vorzıeht, welche ein1ge nıcht annehmen Anschließen: Za Augustın 27 1ICU-
testamentliche Bücher auf. Die Kanongrenzen sollte sich Augustin zufolge Jjeder
Christ VoN der ehrnel der führenden (1Jemeinden vorgeben lassen.

emerkenswert ist, dass Augustin bereıt WAaTr, den Kanon der kırchlichen
ehrhe1ı auch dann übernehmen, WENnNn persönlıch der Ansıcht WAadl, elıner
Schrift komme keın kanoniıscher Rang SO WarTr CT (ab 396/97) überzeugt, dıe
Weısheiıt alomos stamme VOoNn Sırach, und stufte S16 damıt als Pseudep1igraphon
e1in Obwohl Augustıin pseudep1igraphe CNrılLten als kanonunfähig betrach-
teile, urteılte in diıesem Fall anders: Nachdem die Weısheıiıt „einmal der Aut-
nahme unter cdie kanonıschen Bücher gewürdıgt“ worden sen. musse S16 auch

Eınıige wertvolle Anregungen verdanke ich Prof. Dr. Van Bruggen (Apeldoorn) und Drs
Hahn (Wroclaw).

Sıehe Hennings, Der Briefwechsel zwischen Augustinus und Hieronymus Un iIhr
Streit den Kanon des Alten Testaments Un die Auslegung VoN Galater $  n
VıigChr.5S 241, Leıden Brıill, 1994, DD MT
OcCtr. chr 11 .12 (L AAAIIL ,  E Martın).
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weıterhin AUnter dıie prophetischen Bücher gezählt werden‘““* Dıie Mehrheitsmei-
NUunNg der Kırche überwiegt hıer alle hıstorischen Eiınwände.

Ahnlich hat bereıts Urigenes gelegentlich argumentiert. egen einen krıit1i-
schen Eınwand des Julıus Afrıcanus, der mıt hıstorıischen Argumenten dıie Hısto-
rzıtät und Kanonı1zıtät der Susannageschichte des griechischen Danıelbuches
bestritt, argumentierte Oriıgenes „Hat dıe Vorsehung, dıe Hrc dıe eılıgenchrıfiten en Kırchen Chriısti Auferbauun g1bt, etwa nıcht für dıe orge geira-
SCH, ‚dıe für einen Preıs Trkauft wurden‘ . Zur Bekräftigung zıtierte Dtn
19,14 „Du sollst dıie ew1gen Grenzen nıcht verändern, dıie deine Vorfahren fest-
gelegt haben‘“.

1ne vergleichbare Haltung gegenüber dem neutestamentlichen Kanon ur
das Miıttelalter 1Ndurc vorherrschend SCWESCNH se1ln. DIie Frage nach den TCeN-
ZC11 des neutestamentlichen Schriftenkanons und ihrer Begründung stand 1mM Ver-
gleich JA altkırc  ıchen eıt und ZUT Epoche der Reformatıon Sanz 1m Hınter-
grund der theologıschen Dıskussion. Der Schriftenkanon des Neuen Testaments
wurde 1m Wesentlichen In der Form, In der INan ihn Von der alten Kırche CIND-
Mng, als Autorıität anerkannt/. Debatten über den Umfang des Schriftenkanons
konzentrierten sıch auf das Ite Testament®.

In der Reformationszeit stutze INan sıch auf römischer Seıite ın der Auseıinan-
dersetzung mıt dem protestantischen Schrıiftprinzip in immer dogmatischerer
Weıse auf dıe Autorıität der Kırche Johannes Eck betonte 275 Berufung
auf Augustıin, dıe Kanoni1zıtät der bıblıschen Bücher sSe1 erst Ur dıie Anerken-
NUuNg se1lıtens der Kırche zustande gekommen. „Diıe ist ohne die Kırchen-
autorıtät nıchtg Dıie Makkabäerbücher und dıie vier Evangelıen sel]en ka-
nonisch, we1l die Kırche S1e für kanonısch erklärt habe ach Juan de Torquema-da (um ist dıe Kırche bei der Festlegung der Kanongrenzen VO eılıgen
Geılst geleıtet worden: er sSE1 hre Entscheidung irrtumslos. Dass das Mat-
thäusevangelıum VO  - Matthäus verfasst und Offenbarung SEr erg1bt sıch laut
Ambros1ius Catharınus (1520) 1Ur aus dem irrtumslosen e1 der Kırche. Und
für Johannes Cochlaeus (1523) ist die Kırche der nıcht unter-, sondern
übergeordnet”.

OcCTtr. chr. I8l 8,13 Zum Kanonkonzept des Augustin sıehe ausführlicher Baum,
Pseudepigraphie und literarische Fälschung IM frühen Christentum, 11/138, T
bingen: Mohr. 2001, 08—109.1 KT 149A247

Kor 6,20; 23
ED 7E (SC 32,1—-13 de Lange); vgl Prov 22,28; 25107 e1ıpoldt, Geschichte des neutestamentlichen Kanons, Le1pz1ıg Hınrıchs, 1907/08, IL, B

Vgl Ziegenaus, Kanon. Von der Väterzeit his ZUr Gegenwart, HDG I3a2, Te1burg:Herder, 1990, 91207
Siehe Mühlenberg, „Scriptura AON est authentica SIne autoritate ecclesiae (Johannes
ECK)E, ZINK, (2000) 183—209, 1eTr 1834-184 186187 (zu ohannes EckK); 1 89—
190 (zu Juan de Torquemada); 190—191 (zu Ambrosius Catharınus); 194199 (zu Jo-
hannes Cochlaeus).
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I:}  NI Das Konzıil VON Irıient

Von besonderer edeutung für das Kanonverständnis der römisch-katholischen
Kırche Sınd dıe explizıten Aussagen, die das Konzıl VO  - Irıent nach Zzweimona-
tıger Debatte Aprıl 546 mıt 24 Ja-Stimmen, 15 Ne1in-Stimmen und 16
Enthaltungen in einem ekre über dıe Annahme der eılıgen Bücher und der
Überlieferung traf‘® Das Dekret beginnt mıt der Feststellung, das Konzıl akzep-
tıere und verehre „mit dem gleichen der Dankbarker und der gleichen
Ehrfurcht alle Bücher sowohl des en als auch des Neuen Testamentes, da der
iıne ott Urheber VO  _ beıden ist‘11 Daran anschließend 1€e€ das Konzıl für
nötıg, „diesem e1in Verzeıiıchnis eılıger Bücher beifügen ollen, damıt
keinem e1in Zweıfel kommen könne, welche sınd, die VO  — diesem Konzıl —

TIwerden‘‘‘
Wıe der weıtere Wortlaut des Dekrets ze1gt, verwarfen die Konzılsväter auch

dıe Meınung, der Hebräerbrief stamme nıcht VOIN Paulus oder textkritisch Uuns1-
chere Passagen WIeE Joh „3—8,11 oder Mk ‚9—2 selen apokryph „Wer aber
diese Bücher nicht vollständıg miıt en iıhren Teılen, WI1e S1e In der katholiıschen
Kırche gelesen werden pflegen und in der alten lateimischen Vulgata-Ausgabe
enthalten SInd, als heilig und kanonisch anerkennt und dıe vorher erwähnte Über-
lıeferung wıissentlıiıch und aDsıc  16 verachtet: der Sel mit dem Anathema he-
legtc 13

Die formulhierte Posıtion kann sıch ZWAaT mıiıt einem gew1ssen SC auf
Augustın berufen, ist aber wesentlıch statıscher. Die hıistorische Argumentatıon,
die Augustıin zugunsten der kirchlichen Mehrheıitsmeinung angefü  e hatte, trıtt
1m Trienter Dekret ganz in den Hıntergrund. emerkenswert ist ımmerhın, dass
der Biıischof VO  - La ava in die Dıskussion das Argument einbrachte, maßgebend
für dıe grenzung des Kkanons Nl ın selinen ugen nıcht die Autorıtät der
Kırche, sondern dıie apostolısche erkun selner chriften .

uch der VvVom württembergischen Reformator Johannes Brenz (1499—-1570)
1Ur wen1ıge TE später eingeschlagene Weg der anonabgrenzung WAaTr. obwohl

sıch auf das e1 der Gesamtkirche emnet, mıt Siıcherheit nıcht 1m Sınne des
Konzıils. Brenz orderte m 1mM ürttembergischen Bekenntnis (Confessio Vir-

Vgl Lonning, Kanon IM Kanon: Zum dogmatischen Grundlagenproblem des Neu-
testamentlichen Kanons, FGLP 1 $ München Kaıtser, 1972, 178—-187, und /Ziegenaus,
Kanon, TI}
Zitiert ach Denzıinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse UNı kirchlichen Lehr-
entscheidungen., Hg Hünermann, Freiburg. Herder, 371 R Nr 1501
Vgl die Darstellung des Dıskussionsgangs be1 Maıiıchle, Der Kanon der bihblischen Bü-
her Un das Konzil VoN Irient. FEine quellenmäßige Darstellung, 3 $ Freiburg: Her-
der, 1929, 0—76

13 504
Maıichle, Kanon, 23—24), zıtiert ihn mıt den Worten E vangelio Toannis HON credo, QU1aab ecclesia IL recepium, sed quia Toannıs esL.
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tembergica), dass 1Ur diej eni gen chrıften als kanoniısch gelten dürften, die in
der Kırche Von Anfang einhellıg anerkannt worden Waten:... Damıt schıied
sämtlıche Antılegomena Adus dem Kreıis der kanonischen chrıften daUS, auch die
eiwa VO  u Eusebius als echt betrachteten!® Selbst en Konzıil könne ihnen keine
kanonische Geltung zusprechen . Die Normativıtät der Homologoumena erga
sich für Brenz daraus, dass S1e in der Kırche nıemals umstrıtten

11  0J 1KO1aus ppe
Der katholische eologe 1KOlaus ppe hat 1964 -:1n seinem Buch Kanon un
Kirche neben eıner Darstellung und Krıitik unterschiedlicher Kanonbegründungen
auch se1line eigene Posıtion dargestellt. ppe betrachtet die Uurc die 1ScChO{Tie
des und Jh.s getroffene Kanonentscheidung als für dıe Kırche bsolut VCI-
bindlich‘®. Besonderes Gewicht legt be1 der egründung dieser Annahme auf
das ırken des eılıgen Gelstes. In den altkırchlichen Bıschöfen, dıe als Men-
schen 1Ur ıne relatıve Gewissheit über die Kanongrenzen erlangen konnten, ha-
be ‚„ die unfehlbare Leıtung und das unfehlbare Bezeugen des eılıgen (Ge1istesWie begründen wir die Grenzen des neutestamentlichen Schriftenkanons?  87  tembergica), dass nur diejenigen Schriften als kanonisch gelten dürften, die in  der Kirche von Anfang an einhellig anerkannt worden waren'”. Damit schied er  sämtliche Antilegomena aus dem Kreis der kanonischen Schriften aus, auch die  etwa von Eusebius als echt betrachteten'®. Selbst ein Konzil könne ihnen keine  kanonische Geltung zusprechen‘”. Die Normativität der Homologoumena ergab  sich für Brenz daraus, dass sie in der Kirche niemals umstritten waren.  1.1.3 Nikolaus Appel  Der katholische Theologe Nikolaus Appel hat 1964 in seinem Buch Kanon und  Kirche neben einer Darstellung und Kritik unterschiedlicher Kanonbegründungen  auch seine eigene Position dargestellt. Appel betrachtet die durch die Bischöfe  des 3. und 4. Jh.s getroffene Kanonentscheidung als für die Kirche absolut ver-  bindlich'®, Besonderes Gewicht legt er bei der Begründung dieser Annahme auf  das Wirken des Heiligen Geistes. In den altkirchlichen Bischöfen, die als Men-  schen nur eine relative Gewissheit über die Kanongrenzen erlangen konnten, ha-  be „die unfehlbare Leitung und das unfehlbare Bezeugen des Heiligen Geistes ...  ein unfehlbares Geführtwerden und ein unfehlbares Hörenkönnen“ bewirkt  (S. 359-360). So begründet Appel den Glauben an einen absolut geschlossenen  Kanon mit dem Bekenntnis zur „Unfehlbarkeit einer situationsbedingten kirchli-  chen Entscheidung“ (S. 331-332). Die alte Kirche habe „eine unfehlbare, quan-  titative Grenze gezogen‘. Der Textbestand der kanonischen Bücher sei durch  diese altkirchliche Entscheidung jedoch nicht festgelegt worden (S. 364).  1.1.4 Karl-Heinz Ohlig  Gründlicher als viele andere ist Karl-Heinz Ohlig 1972 den Kriterien nachgegan-  gen, an denen sich die alte Kirche bei der Abgrenzung des neutestamentlichen  Schriftenkanons orientiert. hat. Auf dieser Grundlage hat er die umfassendere  Frage Woher nimmt die Bibel ihre Autorität? beantwortet. Ausgangspunkt für die  Frage nach{ den Grenzen des Schriftenkanons ist nach Ohlig die Erfahrung des  15 Sacram scripturam vocamus, eos Canonicos libros veteris et novi T« estamenti, de quorum  autoritate in Ecclesia nunquam dubitatum est; zitiert nach M. Brecht und H. Ehmer, Con-  Jessio Virtembergica: Das Württembergische Bekenntnis 1552, Holzgerlingen: Hänssler,  1999, S. 162; vgl. Leipoldt, Geschichte, II, S. 128.  16  Vgl. A. D. Baum, „Der neutestamentliche Kanon bei Eusebios (hist. eccl. 11.25.1—7), im  Kontext seiner literaturgeschichtlichen Arbeit“, E7hL, 73 (1997), S. 307-347, hier S: 337-  342.  17  Leipoldt, Geschichte, II, S. 129.  18  Kanon und Kirche. Die Kanonkrise im heutigen Protestantismus als kontroverstheologi-  sches Problem, KKTS 9, Paderborn: Bonifacius, 1964, S. 120; im Folgenden im Haupttext  nur mit Seitenzahl zitiert. Vgl. ders., „The New Testament Canon: Historical Process and  Spirit's Witness“, 7'S, 32 (1971): S. 627-646.eın unfehlbares efü  erden und eın unie  ares Hörenkönnen‘‘ ewirkt
(S 359—-360). SO egründe ppe den Glauben einen bsolut geschlossenen
Kanon mıt dem Bekenntnis ZUT „Unfehlbarkeit eiıner sıtuationsbedingten kırchli-
chen Entscheidung“‘ (S 33 1—3 Die alte Kirche habe „eine unfehlbare, QUAN-
tiıtative Grenze gezogen ‘ Der Textbestan der kanonischen Bücher SEe1 UrCc
diese altkırchliche Entscheidung jedoch nıcht festgelegt worden S 364)
1  n Karl-Heınz 1g
ründlıcher als viele andere ist Karl-Heınz 1g 9/2 den Krıterien nachgegan-
gen S denen sıch dıe alte Kırche be1 der grenzung des neutestamentlichen
Schriftenkanons orlentiert. hat Auf dieser rundlage hat dıie umftfassendere
rage er nımmt die hre Autorität? beantwortet. Ausgangspunkt für die
rage nach den Grenzen des Schriftenkanons ist nach 1g die Erfahrung des

15 Sacram scripturam VOCUAMUS, @C0S (/ANONILCOS libros Vveteris ef OVI Z estamenti, de mM
Aautorıtate In Ecclesia HUNGUAM dubitatum OT, zıtiert ach Brecht und Ehmer, Con-

fEeSSLO Virtembergica: Das Württembergische Bekenntnis 1322 Holzgerlingen: Hänssler,
1999, 162; vgl e1ıpoldt, Geschichte, IL, 128

L6 Vgl Baum, ADer neutestamentliche Kanon be1 Eusebios (hist. cel. 11.25.1—7). ım
Kontext seıner lıteraturgeschichtlichen beit”, BERG 73 (1997) 307-347, 1er A e
347

17 Le1ipoldt, Geschichte, IL, 129
18 Kanon UN Kirche. Die Kanonkrise IM heutigen Protestantismus als kontroverstheologi-sches Problem, KKIS 97 Paderborn: Bonifacı1us, 1964, 120; 1mM Folgenden 1mM Haupttext

11UT mıt Seıtenzahl zıtiert Vgl ders., „The New J estament (Janon: Hıstorical Process and
Spirıt's ıtness‘“, T ' (1971) 627646
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Predigthörers, dass „VOoN der fordernden Autorıität des Herrn getroffen wird!?
Diese geistlıche rfahrung erwelse aber nıcht einzelne Sätze oder Bücher der

als Wort Gottes, sondern zunächst 11UT die apostolische Überlieferung als
Ganze*. rst in einem zweıten chrı entstehe die rage nach der Abgrenzung
der mıt dieser rfahrung verbundenen CcNrıfrten VO anderen der
Christenhe1 (S 112)

Voraussetzung für Ohlıgs Kanonbegründung ist dıie Überzeugung, dass der
Umfang des neutestamentlichen Kanons heute nıcht AdUus anderen (Gıründen NCT-
kannt werden kann als Adus denen, die selner Bıldung ge en (S 16)
Das eCc der anonabgrenzung SEe1 in altkırchlicher eıt nıcht dem einzelnen
Chrısten, sondern der Kırche als (Janzer zuerkannt worden (S 12 14) DIiese
gesamtkırchliche Grenzziehung erfolgte nıcht Urc ıne wiıllkürliche autorıtatıve
Entsche1idung, sondern WarTr konkreten Krıterien orlentiert, dıe die Kırche AUS

ıhren chrıften selbst ableıtete (S Z}
Als dıe beıden wiıichtigsten altkırchlichen Kanonkrtiterien identifizıert 1g dıe

Fragen nach der Apostolıizıtät und nach der rthodox1e eiıner Schrift (S 40) A
lerdings habe dıe alte Kırche er dem 1termum der Apostolıizıtät nıcht VCI-

standen, dass jede VOIN eiInem Apostel ıne chrıistliıche (Gemeımnnde gerichtete
Schrift notwendıigerwelse inspiriert se1in musse S 158) Aus (Galater ‚11—14
und den Aussagen der katholische ogmatı päpstliıchen Unfehlbarkeit le1-
tet 1g ab, dass dıe Kirche auch ıne Aussage des postels etrus 11UT dann
anerkennt, WenNnn dieser als Vorsıiıtzender des Apostelkollegıums spricht. „Wer
aber wollte behaupten, dass iıne Gelegenheıtsschrift (wenn etrus eıne verfasst
hätte) immer cathedra‘ geschrieben se1 und nıcht eınen wen1ger verbindlichen
(Girad Verpflichtung88  Armin D. Baum  Predigthörers, dass er „von der fordernden Autorität des Herrn“ getroffen wird‘”.  Diese geistliche Erfahrung erweise aber nicht einzelne Sätze oder Bücher der  Bibel als Wort Gottes, sondern zunächst nur die apostolische Überlieferung als  Ganze*°, Erst in einem zweiten Schritt entstehe die Frage nach der Abgrenzung  der mit dieser Erfahrung verbundenen Schriften vom anderen Schrifttum der  Christenheit (S. 112).  Voraussetzung für Ohligs Kanonbegründung ist die Überzeugung, dass der  Umfang des neutestamentlichen Kanons heute nicht aus anderen Gründen aner-  kannt werden kann als aus denen, die zu seiner Bildung geführt haben (S. 16).  Das Recht der Kanonabgrenzung sei in altkirchlicher Zeit nicht dem einzelnen  Christen, sondern der Kirche als Ganzer zuerkannt worden (S. 112.114). Diese  gesamtkirchliche Grenzziehung erfolgte nicht durch eine willkürliche autoritative  Entscheidung, sondern war an konkreten Kriterien orientiert, die die Kirche aus  ihren Schriften selbst ableitete (S. 27).  Als die beiden wichtigsten altkirchlichen Kanonkriterien identifiziert Ohlig die  Fragen nach der Apostolizität und nach der Orthodoxie einer Schrift (S. 40). Al-  lerdings habe die alte Kirche unter dem Kriterium der Apostolizität nicht ver-  standen, dass jede von einem Apostel an eine christliche Gemeinde gerichtete  Schrift notwendigerweise inspiriert sein müsse (S. 158). Aus Galater 2,11—-14  und den Aussagen der katholischen Dogmatik zur päpstlichen Unfehlbarkeit lei-  tet Ohlig ab, dass die Kirche auch eine Aussage des Apostels Petrus nur dann  anerkennt, wenn dieser als Vorsitzender des Apostelkollegiums spricht. „Wer  aber wollte behaupten, dass eine Gelegenheitsschrift (wenn Petrus eine verfasst  hätte) immer ‚ex cathedra‘ geschrieben sei und nicht einen weniger verbindlichen  Grad an Verpflichtung habe? ... Das bloße Faktum apostolischer Echtheit kann  niemals allein schon Kanonizität begründen“ (S. 158, Anm. 44). Darum lasse  sich die kanonische Geltung der neutestamentlichen Schriften nicht uneinge-  schränkt auf die authentischen Äußerungen der Apostel gründen (S. 157). Viel-  mehr habe sich die Kanonizität der apostolischen Lehre bereits in der alten Kir-  che daran entschieden, ob sie mit der bereits normativen Theologie der gesamten  Urkirche: übereinstimmte. Schon die alte Kirche habe vor allem die Antilegome-  na nicht allein aufgrund ihrer Verfasserschaft, sondern erst nach einer Prüfung  ihres Inhalts als kanonisch anerkannt*'. Diese Kombination eines historischen mit  einem inhaltlichen Kriterium führte dazu, dass in urkirchlicher Zeit Schriften wie  der erste Clemensbrief — obwohl sie möglicherweise älter waren als die Johan-  nesapokalypse und der zweite Petrusbrief — nicht in den Kanon aufgenommen  wurden  „eine Erkenntnis, die durchaus auch heute nachvollzogen werden  kann“ (S. 145—146).  12  Zum Verhältnis von Schriftkanon, Kirche und Jesus, Patmos Paperbacks, Düsseldorf: Pat-  mos, 1970, S. 112; im Folgenden nur mit Seitenangaben im Haupttext zitiert.  20  Die theologische Begründung des neutestamentlichen Kanons in der alten Kirche,  KBANT, Düsseldorf: Patmos, 1972, S. 313.  21  Die theologische Begründurfg, S. 170-197.Das apostolischer Echtheit ann
nıemals alleın schon Kanonizıtät begründe:  66 (S 158, Anm 44) Darum lasse
sıch dıe kanonische Geltung der neutestamentlichen CcNrıfLten nıcht uneinge-
schränkt auf cdie authentischen Außerungen der Apostel gründen (S SE 1el-
mehr habe sıch die Kanonizıtät der apostolischen TE bereıts in der alten Kır-
che daran entschıeden, ob sS1e mıt der bereıts normatıven Theologıie der
Urkirche: übereinstimmte. on dıe alte Kırche habe VOT em dıe Antılegome-

nıcht alleın aufgrund ihrer Verfasserschaft, sondern erst nach elıner Prüfung
ıhres nhalts als kanonısch anerkannt“!. Diese Kombiınatıon eines hıstorıischen mıt
einem inhaltlıchen Krıitermum hrte dazu, dass In urkırchlicher eıt Cchrıiten WI1Ie
der erste (lemensbrief obwohl sS1e möglıcherweise alter als die ohan-
nesapokalypse und der zweıte Petrusbrief nıcht in den Kanon aufgenommen
wurden SeEIME Erkenntnıis, dıe durchaus auch heute nachvollzogen werden
kann  CC (S 145—146).
19 Zum Verhältnis VonNn Schriftkanon, Kirche und Jesus, Patmos Paperbacks, Düsseldorft: Pat-

INOS, 1970, 42:; 1m Folgenden 11UT miıt Seıtenangaben 1m Haupttext zıt1ert
20 Die theologische Begründung des neutestamentlichen Kanons In der en Kirche,

BANT, Düsseldorft: OS, 19/2, 313
Die theologische Begründurfg, 170—-197
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Den katholıischen Standpunkt In der Kanonfrage stellt 1g nıcht grundsätz-
ıch in Frage, obwohl sıiıch erheblich vorsichtiger ıhm bekennt, als dıes etiwa
ppe tut. Er erkennt d}  y dass „dıe Kanonfestlegung der Kırche quası-
dogmatischen C’hara hat  22 Die kırchliche Kanonrezeption Se1 verpflichtend
(S 34) Der Umfang des Schrıftenkanons könne nıcht mehr ıIn rage gestellt
werden S 14) Seine Überzeugung, die Kanonkrtiterien der alten Kırche selen
auch für dıe heutige egründung der TtTeNzenN des chrıftenkanons konstitutiv,
kann 1g mıt diesem Standpunkt verbinden, weil sich IN seinen ugen kein
Konflikt zwischen den traditionellen Kanongrenzen un der modernen Grenzzie-
hung aufgrund der In der alten Kirche gültigen Kanonkriterien ergibt.

Das eıl, nıcht jede einem Apostel oder Apostelschüler zugeschrıebene
Schrift habe alleın aufgrund der Identität ıhres Autors als kanonısch gegolten,
führt 1g nebenbe1 der Überzeugung, dass die Perıkope VOoO  — der Ehebreche-
F1n (Joh ‚I3—8, oder der ‚unechte‘ Markusschluss 1Ur dann als unkanoniıisch

betrachten wären, Wenn sıch nachweılsen jeße, dass S1E nıcht mehr aUus der
urkirchlichen eıt Sstammen (S 32
y}  Cn Anton Ziegenaus
Z7u einem ähnlıchen rgebnı1s gelangt Anton Ziegenaus. Von besonderer edeu-
tung ist für ihn die In selinen Aufsätzen AdUSs den Jahren 978 und 9085 mehnriac
w1ıederNolte ese, ohne Ine verbindliche kirchliche Entscheidung könne kei-
Hnen Kanon geben. Wo verneınt wird, dass der Kanon auf eiıner kıirchlichen Ent-
scheidung ruht, „verlıeren dıe Begriffe ‚Kanon‘ und ‚Neues Testament‘ hre
theologische edeutungWie begründen wir die Grenzen des neutestamentlichen Schriftenkanons?  89  Den katholischen Standpunkt in der Kanonfrage stellt Ohlig nicht grundsätz-  lich in Frage, obwohl er sich erheblich vorsichtiger zu ihm bekennt, als dies etwa  Appel tut. Er erkennt an, dass „die Kanonfestlegung der Kirche quasi-  dogmatischen Charakter“ hat”’. Die kirchliche Kanonrezeption sei verpflichtend  (S. 134). Der Umfang des Schriftenkanons könne nicht mehr in Frage gestellt  werden (S. 14). Seine Überzeugung, die Kanonkriterien der alten Kirche seien  auch für die heutige Begründung der Grenzen des Schriftenkanons konstitutiv,  kann Ohlig mit diesem Standpunkt verbinden, weil sich in seinen Augen kein  Konflikt zwischen den traditionellen Kanongrenzen und der modernen Grenzzie-  hung aufgrund der in der alten Kirche gültigen Kanonkriterien ergibt.  Das Urteil, nicht jede einem Apostel oder Apostelschüler zugeschriebene  Schrift habe allein aufgrund der Identität ihres Autors als kanonisch gegolten,  führt Ohlig nebenbei zu der Überzeugung, dass die Perikope von der Ehebreche-  rin (Joh 7,53—8,11) oder der ‚unechte‘ Markusschluss nur dann als unkanonisch  zu betrachten wären, wenn sich nachweisen ließe, dass sie nicht mehr aus der  urkirchlichen Zeit stammen (S. 152).  1.1.5 Anton Ziegenaus  Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt Anton Ziegenaus. Von besonderer Bedeu-  tung ist für ihn die in seinen Aufsätzen aus den Jahren 1978 und 1985 mehrfach  wiederholte These, ohne eine verbindliche kirchliche Entscheidung könne es kei-  nen Kanon geben. Wo verneint wird, dass der Kanon auf einer kirchlichen Ent-  scheidung ruht, „verlieren die Begriffe ‚Kanon‘ und ‚Neues Testament‘ ihre  theologische Bedeutung ... Die These Luthers von der Selbstbegründung der  Schrift impliziert die Konsequenz der Auflösung der Schrift‘“. Wer die Kirche  nicht als maßgebende Instanz für die Abgrenzung und Auslegung des Schriften-  kanons anerkenne, könne keinen Grund für die Annahme eines Kanons nennen?“,  Viele kontroverstheologische Fragen ließen sich auf kanontheologische Vorent-  scheidungen zurückführen”.  Wie Ohlig geht Ziegenaus davon aus, dass die Kanongrenzen sich in der Ge-  genwart nur im Rückgriff auf die altkirchlichen Kanonkriterien begründen lie-  ßen. Er bedauert es, dass man auf das Kriterium der Orthodoxie in der neuzeitli-  chen Auseinandersetzung um den Kanon weithin verzichtet habe*®. Die theologi-  sche Uneinheitlichkeit im Neuen Testament sei „nur relativ und situationsbe-  22  Die theologische Begründung, S. 313.  28  „Die Kanonbildung als Grundlage theologischer Schriftinterpretation‘, Veritatis Catholi-  cae, FS L. Scheffczyk, Hg. A. Ziegenaus u. a. Aschaffenburg: Pattloch, 1985, S. 203-225,  hier S. 211; vgl. S. 216-217.  24  „Die Bildung des Schriftkanons als Formprinzip der Theologie‘“, MThZ, 29 (1978): S. 264-  283; hier S.277.282,  23  „Die Bildung des Schriftkanons“, S. 266.  26  Kanon, S. 245.DiIie ese Luthers VOoNn der Selbstbegründung der
chrı implızıert die Konsequenz der uflösung der Schrift‘““ Wer cdıe Kırche
nıcht als malßgebende nstanz für die Abgrenzung und Auslegung des CNrıftfen-
kanons anerkenne, könne keinen Grund für dıe Annahme elınes Kanons nennen“.
1e16€e kontroverstheologische Fragen heßen sıch auf kanontheologische orent-
scheidungen zurückführen“?

Wıe 1g geht Ziegenaus davon auUS, dass dıe Kanongrenzen sıch ın der Ge-
genwart Ur 1m ückgr1i auf die altkırchlichen Kanonkriterien begründen he-
Ben Kr edauert e 9 dass INan auf das ıterıum der rthodox1e in der neuzeiıtlı-
chen Auseilnandersetzung den Kanon weıthın verzichtet habe*® Die eologı1-
sche Unenhbheitlichkeit 1m Neuen Testament sSe1 „NUr relatıv und sıtuationsbe-

D Die theologische Begründung,
23 „Die anonbıldung als Grundlage theologischer Chrıftinterpretation“, Veritatis Cnl

CUAE, Scheffczyk, Hg Ziegenaus Aschaffenburg: Pattloch, 1985, 203—225,
1er 211 vgl Z 4A21
„Die Bıldung des Schriftkanons als Formprinzıp der Theologıie“, MTINZ, 29 (1978) 264-—
283, 1eT DELK T

78 ; DIO Bıldung des chrıftkanons“, 266
26 Kanon, JAr
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dıngt““. So WI1Ie dıe alte Kırche 1m Zuge der grenzung gegenüber den Irlehrern
In der neutestamentlıchen, alttestamentlichen oder bıblıschen Theologie dıe Eın-
heıt der Te esucht habe“”, sSe1 auch Aufgabe des heutigen Theologen, „dıe
Eınheitsforderung der bıblıschen Autoren‘“‘ ernst nehmen, anstatt einem theo-
logıschen Pluralısmus das Wort reden“®
Fa Die evangelikale Variante

Kınıge protestantische Theologen, dıe die Annahme eines prinzipiell geschlosse-
11C17 Kanons mıiıt der katholischen Posıtion teiılen, begründen diese auf etwas
dere Weıse.

1424 avı Dunbar

Der amerıkanısche EKvangelıkale avı Dunbar geht VoNnNn der Überzeugung
dUuS, (Gott habe sıch exklusıv in der Anfangszeıt der IC offenbart, kanonische
Qualität könne er 1Ur eıner prinzıplell begrenzten Zahl Von chrıfiten e1ignen,die das Werk Chrıisti und dıe apostolısche Tradıtion dokumentieren.

Das ausschlaggebende Kanonkrıiterium der alten Kırche sSE1 dıe rage SCWC-
SCIL, welche chrıften sıch Urc ihre allgemeıine Verwendung als für dıe Entste-
hung der Kırche grundlegend erwliesen hätten Theologische und historische KrI1-
terıen selen erst nachträglich ZUT egründung elnes bereıts auf dieser Basıs eX1S-
tierenden Schrıiftenkanons herangezogen worden. Darum könnten nachträglıicheUrteile über die el oder den Inhalt einzelner neutestamentlicher Bücher
nıcht als Argumente für elne Verkleinerung des Kanons dıenen. Und selbst dıie
Entdeckung eiıner echten Apostelschrift böte keinen Anlass, über iıne Erweıte-
rung des Kanons nachzudenken.

Ebenso WIE Dunbar die protestantiısche ese VOoNn einem wen1gstens theore-
tisch ffenen Kanon zurückwelıst, indem den Kanon als 1ın seinen tradıtionellen
Grenzen verbindlich und autorıtatıv bezeichnet, allerdings Appels These
VO  — eıner unie.  aren Kanonentscheidung der Kırche ab Die Überzeugung, dass
der Kanon definıtiv geschlossen ist, 15 ounded upon the presupposıtıon of O1
vine sovereignty iın human hıstory and the 1ıfe of the church90  Armin D. Baum  dingt“. So wie die alte Kirche im Zuge der Abgrenzung gegenüber den Irrlehrern  in der neutestamentlichen, alttestamentlichen oder biblischen Theologie die Ein-  heit der Lehre gesucht habe””, sei es auch Aufgabe des heutigen Theologen, „die  Einheitsforderung der biblischen Autoren“ ernst zu nehmen, anstatt einem theo-  logischen Pluralismus das Wort zu reden”®.  1.2 Die evangelikale Variante  Einige protestantische Theologen, die die Annahme eines prinzipiell geschlosse-  nen Kanons mit der katholischen Position teilen, begründen diese auf etwas an-  dere Weise.  1.2.1 David G. Dunbar  Der amerikanische Evangelikale David G. Dunbar geht von der Überzeugung  aus, Gott habe sich exklusiv in der Anfangszeit der Kirche offenbart, kanonische  Qualität könne daher nur einer prinzipiell begrenzten Zahl von Schriften eignen,  die das Werk Christi und die apostolische Tradition dokumentieren.  Das ausschlaggebende Kanonkriterium der alten Kirche sei die Frage gewe-  sen, welche Schriften sich durch ihre allgemeine Verwendung als für die Entste-  hung der Kirche grundlegend erwiesen hätten. Theologische und historische Kri-  terien seien erst nachträglich zur Begründung eines bereits auf dieser Basis exis-  tierenden Schriftenkanons herangezogen worden. Darum könnten nachträgliche  Urteile über die Echtheit oder den Inhalt einzelner neutestamentlicher Bücher  nicht als Argumente für eine Verkleinerung des Kanons dienen. Und selbst die  Entdeckung einer echten Apostelschrift böte keinen Anlass, über eine Erweite-  rung des Kanons nachzudenken.  Ebenso wie Dunbar die protestantische These von einem wenigstens theore-  tisch offenen Kanon zurückweist, indem er den Kanon als in seinen traditionellen  Grenzen verbindlich und autoritativ bezeichnet, lehnt er allerdings Appels These  von einer unfehlbaren Kanonentscheidung der Kirche ab. Die Überzeugung, dass  der Kanon definitiv geschlossen ist, „is founded upon the presupposition of di-  vine sovereignty in human history and the life of the church ... There is no claim  here to ecclesiastical infallibility in the strict sense, yet there is great assurance to  be drawn from the widespread judgment of the early Christians that this group of  writings comprises the authoritative teachings of the apostles“””. Angesichts die-  ser Aussagen bleibt der Eindruck, dass Dunbar die Kanonentscheidung der alten  Kirche aufgrund der providentia Dei als quasi-unfehlbar betrachtet”®.  2  Kanon, S: 252.  28  „Die Kanonbildung“, S. 215.  29  „The Biblical Canon‘, Hermeneutics, Authority and Canon, Hg. D. A. Carson und J. D.  Woodbridge, Grand Rapids: Zondervan, 1986, S. 279-360, hier S. 356-360.  30  So interpretiert ihn und verwandte Positionen mit guten Gründen M. J. Sawyer, „Evangeli-ere 15 claım
here o eccles1astical ınfallıbilıty ın the strict9 yel there 1s ASSUuTancCce O
be drawn from the wıdespread Jjudgment of the early Christians that thıs of
wrıtings COomprIises the authoritative teachıngs of the c429  apostles Angesichts dıe-
SCT Aussagen bleıibt der Eındruck, ASsSSs Dunbar die Kanonentscheidung der alten
Kirche aufgrun der providentia Dei als quasi-unfehlbar betrachtet”.

Kanon, 222
28 „Die Kanonbildung‘“‘, 215
29 „Ihe Bıblical Canon“‘, Hermeneutftics, Authority and Canon, Hg Carson und

Woodbridge, TAan!| Rapıds: Zondervan, 1986, 279—-360, 1er 356—360
So interpretiert iıhn und verwandte Posıtionen mıt guten Gründen awyer, „Evangeli-
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Peter Beyerhaus
In noch unzweıldeutigerer Weilse hat sıch der übınger Miıssıonswissenschaftler
Peter Beyerhaus 996 ersten Band SCINET Miss1onstheologie mi1t dem 1te Er
sandte ein Wort geäußert Hr unterscheıidet aufgrund des bıblıschen Konzepts
der Heılsgeschichte zwıschen der apostolischen Anfangszeıt, der inspırıerte
Dokumente entstehen konnten, und der davon qualitativ unterschıiedenen eıt der
anschlıeßenden Kirchengeschichte”. Seine Erwägungen den Grenzen des 1ICU-
testamentlichen Schriftenkanons un: ıhrer egründung entfaltet diırekter
Antıthese „Kanon-Posıtıivismus“ der die Neuen Jestament enthal-
tenen CNrıften unreflektiert als NOrTMATtIıV anerkenne S 296) Dabe!1 VOT-
Aaus dass dıe altkırchliche Rezeption des Kanons nıcht Antwort „auf AL senk-
recht VO  — oben kommende Stimme des eılıgen elistes‘‘ BCWESCH SC1 sondern
sıch anhand konkreter historischer und theologischer Kriterien vollzog Die
heutige Christenheit 1St nach Beyerhaus allerdings nıcht auifgefiordert aufgrund
entsprechender Kriterien CISCNCNHN e1 gelangen sondern hat die
altkirchliche Abgrenzung als „endgültigen Akt hbetrachten der ‚unlte Bei-
stand des eiligen (rJeistes “ erfolgt LST (S 755 256) Darın dass sSe1it dem
S1inNn DF Bücher umfassender Kanon en Konfessionen Anerkennung gefunden

‚„darf INnan hervorragenden ormalen BeweIls für cdie Inspirliertheit er
bıblıschen Schriften erblicken DIe Wırkung des (je1istes altkırchlichen und
ökumeniıischen Konsens der Kırchen 1  Jjert Beyerhaus 46 VOonNn Apk

11 1: 7 29 E3 7 („„Wer ren hat der höre W as der Geilst den Gemeinden
sagt und Apg GCEs hat dem Heılıgen Geilst und uns gut geschiıenen“‘)
S 305—-306) Darum SC1 der Kırche grundsätzlıc verwehrt den mfang des
chrıftenkanons HC /Zusätze oder Abstriche verändern (S 306—307)

oger Nıcole

oger Nıcole begründet 99 / dıe grenzung des neutestamentlıchen chriften-
kanons mi1t der Beobachtung, dass nahezu dıe gesamte Chrıistenhetr unter der Le1-
tung Gottes denselben Kanon akzeptiert Wer nach dem Umfang des Kanons
fragt erhält H6 schlichte Antwort „Ask anı Y Chrıstian communıty"“ War ha-
be dıe alte Kırche dieses ıterıum nıcht verwendet, S1C SC1 aber aufgrund ihrer
zeıtliıchen ähe Jesus und den posteln zutreffenderen Abgrenzung

der Lage SECWESCH als dıe Kırche der Gegenwart. Da dıe esamtkırchliche
cals and the of the New Testament“‘ GIJ 14 (1991) R 1er 31
Er sandte SEern Wort Theologie der christlichen Mission Die Bibel der Mission

zıtiert
Wuppertal Brockhaus 996 2557256 296 Folgenden ın Klammern ım Haupttext

37 Er sandte SEeIN Wort, 306, unter erwels auf Joh 4,
373 .„The Canon f the New Testament“, JETS, 4U (1997) 1 99—206, 1l1er 205; Folgen-

en ] Haupttext L1IUT mıt Seıtenangabe zıtiert.
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uIiInahme e1Ines zusätzliıchen Buches höchst unwahrscheimnlich sel, SEe1 der Kanon
gut WIE geschlossen. Nıcole beschlıeßt se1ine Überlegungen mıt dem Satz SO

maybe the of 15 MOYTEe ‚Inspired than WAaS hought at first”
(S 206) IDER Inhaltsverzeichnıs uUuNseTCS heutigen Neuen Testaments gılt als qUa-
s1-ınspirlert. Ahnlich WIE Dunbar und VOT em Beyerhaus scheıint auch Nıcole
cdie kırchliche anonabgrenzung letztendlıch als quası-unfehlbar betrachten.

F $ Einwände die ekklesiologische Begründung
An die ekklesiologische anonabgrenzung sınd wen1gstens vier Anfragen
richten.

e Dıie Fe  arkeı der Kırche

] Äässt sıch die Unfehlbarkeıt der dıe anongrenzen bestimmenden Kırche über-
zeugend elegen? Protestantische Theologen lehnen ıne Berufung auf eın
fehlbares 1: der Kırche ın er ege ab34 Als unfehlbar könnte ein eologi-
sches Urteil der Kirche Aur gelten, Wenn ihr L1eselbe Lehrautorität zukäme, die
Jesus für sich selbst beansprucht” und den ‚posteln verliehen hat  56 ber dıe
Kırche wirkt keıne apostolıschen Zeichen””, dıe ıhre apostolısche Autorıtät bele-
ScCnh könnten. Und Jesus hat ıhr ZW ar dıie Leıtung Hr den eılıgen Geist VeET-

heißen”®, aber keıine geistgewirkte Unfehlbarkeıt er ist dıe FB der Kırche
anders als dıe der Apostel Jesu  39 nıcht uneingeschränkt (jottes Wort Läuft

nıcht auch cdıie oben sk1ızz]ıerte evangelıkale Posıtion (0184 ihrer explızıten Ab-
SICHZUNS gegenüber der genumn katholischen letztendlich auf cdıe Annahme rch-
lıcher Unfehlbarkeıit 1m Prozess der Kanonabgrenzung hınaus? Wırd nıcht die
Leıtung der Kırche Urc den eılıgen Geilst stark betont, ass dem Konsens
der Kırche letztli;:h das Tadıka: der Irrtumslosigkeıt verlehen wird"®?

Zahn, Die hleibende Bedeutung des neutestamentlichen Kanons für die Kirche. ag
auf der lutherischen Pastoralkonferenz Leipzig Jun1 KROR gehalten, Leipzig De1-
chert, 1898, 51.61; Ebelıng, Die Geschichtlichkeit der Kirche und ihrer Verkündi-
SUuNg als theologisches Problem Drei Vorlesungen, SGV 207/208, Tübıingen: Mohr.
1954, /Zahn und Käsemann einhellıg VOT Ader römiıischen Kırche, welche sıch
selbst vergöttert” (Die hleibende Bedeutung, 48) bzw. VOT „dıeser Vergötzung der Kır-
che'  66 (Das Neue Testament als Kanon: Dokumentation UN: kritische Analyse S gegenwär-
fiıgen Diskussion, Hg ders., Göttingen Vandenhoeck, 1970, 382)

35 Mt 24,35; Joh 5,24
10,16; Gal]l M 1—12; siehe Wenham, Jesus Un die Bibel. Autorität, Kanon Un Text

des Alten un Neuen Testaments eng Holzgerlingen: Hänssler, 2000, Gn
3° M{t 10,1; Röm 5,18-19
38 Joh 613
30 Gal]l ‚11—12; Thess E
4() awyer, „Evangelıcals‘, Ebelıing, Die Geschichtlichkeit der Kirche, : „Wenn

sowohl der Umfang des Kanons als uch der Innn seiner Kanon1i1zıtäi schlec  1ın außerhalb
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173  NI Dıie providentia Dei

I heser Eınwand gılt ın abgewandelter Form auch gegenüber jenen, cdıie dıe abso-
ute Unverrüc  arkeıt der tradıtiıonellen Kanongrenzen mıt der providentia Dei
begründen Denn WwW1e lässt sıch die Identifizıerung der providentia Dei mıt der
mehrheitliıchen oder 08 einheıtliıchen anonabgrenzung der Kırche begrün-
den? „Das er (jottes über den Kanon lässt sıch nıcht ınfach aus der Ge-
schichte der Kırche und ıhres Kanons ablesen  “4|. Es gibt keine unabhängigen
Kriterien, anhand deren sich die providentia Dei mıt ausreichender Sicherheit
für hestimmte historische Entwicklungen In Anspruch nehmen ließe““.
1.3  ( I DiIie Kanonkriterien der en Kırche

Dunbar begründet dıe ese, cdie heutige Kırche urie dıe Kanongrenzen nıcht
anhand hıstorischer und inhaltlıcher Krıterien überprüfen, mıiıt der ese.; diese
hätten auch in altkırchlicher eıt keine gespielt. Wıe erhält sıch diese Be-
hauptung Z.UT in ess Z ausgesprochenen Aufforderung, sıch nıcht HTrC 1Ur

scheinbar VO Apostel stammende Briefe erschüttern lassen? Wırd damıt
nıcht vorausgesetzi, dass die Gemeıinde Identifizıerung der für sS1e normatıven
en zwıschen echten und ’unechten Briefen unterscheıden hatte? Wıe
erhält sıch Dunbars e6se ZUT Obenden rwähnung der en VOonNn Beröa, cdie
laut Act 1A11 die Predigt des postels anhand iıhrer eılıgen chrıften überprüf-
ten? Und hat nıcht auch Paulus (implızıte Aussagen se1nes Apostelkollegen Pet-

aufgrund inhaltlıcher Kriterien als falsch zurückgewiesen (Gal 2i 1-1 In
frühchristlicher eıt hat Man durchaus aufgrund sachlicher Kriterien zwischen
Inspirierten und menschlichen Büchern unterschieden.

1.3  3 Der Bıbeltext und dıe Kırche

Wenn dıie altkirchliché Entscheidung über den Kanon des Neuen Testaments
(aufgrun der providentia Dei) als verbindlıch gelten hat, musste dıes nıcht
ebenso für den altkırchlıchen ext des Neuen Testaments gelten? Wıe wollte
INan begründen, dass (jott WarTr dıe altkırchliche ammlung der eılıgen chrıf-
ten einem unie  aren oder unüberbıietbaren Resultat elenkt hat, der ehr-
heıtstext derselben Kırche aber nıcht unter se1ner besondere Fürsorge stand“?

jeder Dıskussion ste ist der Protestantismus bereıts 1m Prinzıp katholiısch geworden;
enn gründet sich dann auf dıe Unfehlbarkeit einer frühkatholischen Lehrentscheidung‘‘.
Zahn, Die hleibende Bedeutung,

42 awyer, „Evangelıcals‘‘, 45; vgl Wainwright, „The New Testament Canon*‘, SS IR:
28 (1975) 551—-571, 1er 562 „such appeal 15 easıly extende: into sSupport for the
whole of ‚doctrine ıt has developed‘“.

43 Vgl urge, nA Specıific oblem in the New J1 estament ext and Canon: The
Woman Caught ıIn Adultery 7:53—-8:11)", JETIS, D (1984) 141—148, hıer 145
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Wer das Votum der Kirche Joh 53 A} für fehlbar hält wird auch hre K
nonentscheidung für irrtumsfähig halten

Allerdings bedeutungslos 1st dıie Kanonentscheidung der alten) Kırche für
den evangelıschen Christen der nach den Kanongrenzen fragt keineswegs Wer
dıe verbindlıchen Schriften der Christenheit lesen 111 richtet sıch natürlıch
nächst (und der Ege für iımmer) nach der Von der Kırche getroffenen Aus-
wahl dıe Neuen Testament vorliegt Und dieser kırchliche Kanon geht SC1-
He Grundbestand auf das hıstorıische Wı1ssen der frühesten chrıstlıchen (Je-
meınden zurück Das Inhaltsverzeichnis des Neuen 1estaments hat für den —
dernen Chrıisten er nıcht 1Ur NenNn praktiıschen sondern auch en
historischen Wert Nur kann CS nıcht als das unfehlbare Werk S1-
unie  aren kırchlichen Entscheidung gelten das grundsätzlıc en noch
begründeten nifragenen 1ST

Die pneumatologische Begründung der Kanongrenzen
egen die katholische Posıtıion, dıe urc das Miıttelalter 1INCAUTrC bıs dıie
Kreıise der Reformatoren“  4 und ihrer Vorläufer  ‚45 dominıerte, sıch VOT em

den Leıtfiguren der Reformation Wıderspruch
Varianten der pneumatologischen Begründung

Johannes Calvın

Johannes Calvın WI1CS den Anspruch der Umfang des neutestament-
lıchen Schriftenkanons werde UrCc 116 verbindliıche Bestimmung der Kırche
festgelegt, euli1c zurück. In SCINCT Institutio tellte der Kanonentscheidung
der Kırche (IV. A4)  Gdıe „„1INNCIC erführung Urc den eılıgen (Ge1lst“ ‚6
gegenüber 13) Das iNnNnere Zeugn1s des eılıgen Gelstes ZOB Calvın
Berdem en vernünftigen Argumenten VOT die be] der anonabgrenzung 1Ne6

pielen könnten Es SC1 nıcht angebracht dıe Heılıge Schrift 95  N Bewels-
rung und Vernunftgründen unterwerfen‘“‘ Es SCI1 61106 Torheıit
glauben, ‚„derT chrıft auf dem Wege des Dısputierens hre Glaubwürdigkeıit S 1-
chern können Denn „„das ZeugZnis des eiligen (reistes L5T hesser als alle
eweilise‘‘ DiIie Heılıge chrıft „Lragt iıhre Beglaubigung sıch selbst“‘

44 Vgl eıpoldt, Geschichte, I 104—-120, ber Andreas Bodensteıin Von Karlstadt.
45 Vgl Erasmus Von Rotterdam e1poldt, Geschichte, 3L, KaA und P Walter Eras-„a

INUS VOI Rotterdam und die Kanonfrage‘“‘, Verbindliches Zeugnis, L, Kanon — Schrift
Tradition Hg Pannenberg und chneı1der, 1Kı 7) Freiburg Herder, 1992 1:  ?\
168

46 Unterricht der christlichen Religion = Institutio christiana religionis. Übers VonNn (O)tto
Weber, Neukirchen-Vluyn: Neukıirchener Verlag, * 984
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5 Calvın orderte seine Leser auf: .„L1eS den Demosthenes oder den (C16erö,
1e6S$s Platon oder Arıstoteles oder welche du auch AdQUus der Sanzch ar lesen

S1e werden dıch das gestehe ich wundersam anlocken, ergötzen, be-
5 hiınreißen. ber WeNnNn du dann ZUT eılıgen chriıft kommst, ergreift
S1e dıch ob du wiıllst oder-nıcht lebendig, nng tıef 1ns HOFZ. seizt sıch

1m Innersten fest, dass VOT der Gewalt dieser inadrucke die Kraft jJener Redner
und Phılosophen fast verschwiındet. Man ann eben spuren, WIE eiIn göttlıcher
AaBCc dıe Schriuft durchweht, wodurch S1e alle mMenschlıche Kunst, alle mensch-
lıchen en weıt 8,1)

Bel der Deutung diıeser Sätze sınd mehrere Faktoren beachten. Calvın hatte
1mM ersten Buch se1ıner Institutio angekündigt, „übergehe Jetzt vieles, weıl ich

anderer Stelle auf diese ınge zurückkommen mu[lß3ß‘® 7;5) cdieser Ankündı-
gung jedoch in den folgenden Büchern nırgends entsprochen. Man wırd sıch da-
her hüten müssen, dıe Kapıtel 7—-8 als vollständıge Stellungnahme ZUT Kanon-
rage deuten.

Zweıtens schreıbt Calvın den ernunftgründen be1 der egründung der Ka-
NONSTCNZCN durchaus eıne ZEWISSE, Wenn auch untergeordnete, Funktion
Wenn WIT „einmal die Schriuft in iıhrer Eınzigartigkeit gegenüber anderen Büchern
in Ehrfurcht und ıhrer Ur entsprechend ANSCHNOMMCN aben, dann werden
Erwägungen, die nıcht ausreichten, dıe Gewıißheit dıie Schrift in unserem
Herzen einzupflanzen, sehr brauchbare, geeignete Stützen (zur Bestätigung)
se1n!‘* 5,1) In diıesem Zusammenhang ist davon die Rede, dass Gott se1ine Pro-
pheten, en OTan Mose, Urc under und Weıssagungen als se1ne Boten be-
glaubigt hat 8,5—8) Dıiıe auf das Ite Testament gemünzte rage, „WCI unls
denn beweisen könne, daß dıie Schrıiften, die unter dem Namen des Mose und der
Propheten gehen, auch WITKI11cC VON ihnen stammten‘“, beantwortete Calvın mıiıt
einem InweIls auf dıe Zuverlässigkeit der Jüdıschen Überlieferung 8,9) Und
neben dıesen historischen Argumenten War für den Reformator auch Von Bedeu-
tung, „WwI1e sehr alle elle untereinander übereinstimmen“‘ 8,1)

Abgesehen VOonNn diıesen grundsätzlıchen Ausführungen hat sıch Calvın kaum
ZUuTrT Kanonizıtät einzelner neutestamentlicher Bücher eäußert. In den Vorreden

seinen neutestamentlichen Kkommentaren kam CL immerhin gelegentlich, WenNnn
auch 11UT sehr knapp, auf dıe historischen und theologischen Argumente S  -
chen, die für dıie kanoniısche Anerkennung etwa des akobus- oder des zweıten
etrusbriefes relevant sind“” Deutlicher lässt sıch jedoch selinem Umgang mıt
der Periıkope VOoON der Ehebrecherin (Joh S, 1— beobachten, WIe der Reformator
1m konkreten Eınzelfall seine Entscheidung für oder die Zugehörigkeit
e1INes Textes ZU bıblıschen Kanon begründet hat Bevor sıch die usle-

4’7 Tohannis (alvinıi IN Epistolas Novi T estamenti (C'atholicas Commentarii, Gebauer,
1832, TT (zum Petr), 167 (zum Jak), 208 (zum Jud) Sıehe azu ausführlicher

Parker, alvin's New Testament Commentaries, (srand Rapıds: kerdmans, 1971; 69—
78 „IThe New Testament Canon“, bes K
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gung cdieses Abschnıiıtts machte, WIeS Calvın zunächst darauf hın.  ‘9 dass dieser
ZW al in der griechıschen Kırche unbekannt Waäl, VO  — den lateinıschsprach1igen
Geme1inden aber als Teıl des Johannesevangelıums gelesen wurde. Anschließen:
tellte fest, dıe betreffende Periıkope enthalte „nıchts, W as apostolıschem (Ge1ist
wıderspräche”. Seine olgerung lautet, CS gebe keiınen Grund, sıch diesen ext
nıcht Nutze machen“® Für seline Entsche1idung, dıe Ehebrecherinnenperi1-
kope als Teıl des Johannesevangelıums und des neutestamentlichen kKkanons aQUu>-

zulegen, ene Calvın sıch dieser Stelle emnach nıcht auf e1in inneres Zeug-
N1IS des eılıgen Geistes, sondern bediente sıch (text-) hıstorischer un: nhaltlı-
cher Argumente. aturlıc kann InNnan C hervorheben, WIEe oberflächlıc
Calvıns kanonkritische Hınweise selbst 1im Rahmen se1ıner eigenen eıt WAaiIC

ber dıie geringe Qualität selner Beweıisführung sollte nıcht VETSCSSCH lassen,
dass der Reformator siıch in der konkreten Dıskussion dıe Kanonizıtät einzel-
NeT CNrıtLten und Schrı1  eıile nıcht ınfach auf das Zeugn1s des eılıgen (Ge1istes
berufen, sondern hıstorısch und theologısc argumentıiert hat Allerdings Sınd
Calvıns Ausführungen fragmentarisch, als dass sıch AQUus hnen ıne vollständı1-
SC und ganz einheıtlıche Posıtion ZUT Kanonbegründung gewınnen 1€.

Za DiIie Confessio (Grallicana

Weniger komplizıert lıegen dıe Dınge In den reformıierten Bekenntnisschriften.
In Artıkel vier der Confessio (yallicana AaUus dem Tre 559 er „„Wır erken-
19181 diese CcCNrıriten als kanonısch und als ganz gEWI1SSE ege uUNsSsSCICS auDens
nıcht ohl er nıcht sehr) vermöge des UÜbereinkommens und der Zu-
stimmung der Kırche, als vermöge des ZeugZnisses und der Inneren Überführung
des eiligen (reistes, welcher S1IEe UNSs VonN anderen kirchlichen Schriften unler-
scheiden <50 Dıese appe Formulierung legt dıe eutung nahe, dass sıch
be1 der inneren Überführung Uurc den eılıgen Geilst das ausschlaggebende
(und exklusıve) Kriterium ZUT Bestimmung der anongrenzen handelt Ob und
inwıefern be1l der Abgrenzung des Schriftenkanons sachlıche Urteıile Von CdeuU-

48 Johannes (alvins Auslegung des Johannes-Evangeliums. Übers Von Trebesius und
Chr Petersen, ohannes (lalvıns uslegung der Heılıgen Schrift 14, eukirchen-
Vluyn eukırchener Verlag, 1964, 208

49 Zahn, Die hleibende Bedeutung, 35
Zitiert nach W Nıesel, Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der ach (yottes Wort
reformierten Kirche, München Kaılser, 193 S, 6/, (l
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tung SInd, bleibt völlıg offen  S Insofern stimmt cdiese Position nıcht mıt der e-
renzlierteren VON Calvın in se1iner Institutio vertretenen übereın

Z 4A arl Barth

Das innere Zeugn1s des eılıgen (Gje1istes spielt In der Kanondebatte bıs heute
ıne wichtige Sehr eutlic bezeichnete arl Barth zunächst
iın einem Aufsatz über „Das Schriftprinzip der reformıilerten Kirche‘®> und später
In selner Kirchlichen oZ2maltl, dıe Kanongrenzen als relatıv. Das mMenscNHliiche
Hören der göttlıchen Offenbarung sel, einschlıeßlich der Bestimmung der Ka
NONSTCNZCN, der Möglıchkeıit des Irrtums nıcht entzogen“. Darum E1 ıne Ver-
kleinerung oder Erweıterung des Schriftenkanons grundsätzlıc möglich”” “Und
W as WIssen WITWie begründen wir die Grenzen des neutestamentlichen Schriftenkanons?  97  tung sind, bleibt völlig offen”. Insofern stimmt diese Position nicht mit der diffe-  renzierteren von Calvin in seiner Institutio vertretenen überein”“.  2.1.3 Karl Barth  Das innere Zeugnis des Heiligen Geistes spielt in der Kanondebatte bis heute  eine wichtige Rolle. Sehr deutlich bezeichnete Karl Barth (1886—-1968) zunächst  in einem Aufsatz über „Das Schriftprinzip der reformierten Kirche““ und später  in seiner Kirchlichen Dogmatik die Kanongrenzen als relativ. Das menschliche  Hören der göttlichen Offenbarung sei, einschließlich der Bestimmung der Ka-  nongrenzen, der Möglichkeit des Irrtums nicht entzogen”“. Darum sei eine Ver-  kleinerung oder Erweiterung des Schriftenkanons grundsätzlich möglich””. „Und  was wissen wir ... ob im Sande Ägyptens nicht noch Dinge auf uns warten, ange-  sichts derer es vielleicht ... nicht einmal die römische Kirche verantworten könn-  te, sich auf den Begriff eines geschlossenen Kanons dogmatisch festgelegt zu  haben“ (1/2, S. 529-530).  Eine solche Veränderung der Grenzen des Schriftenkanons könne allerdings  nur durch einen kirchlichen Akt erfolgen. Um einen solchen herbeizuführen,  müssten die, die eine solche Grenzverlagerung wünschten, „sich getrauen, den  Heiligen Geist der Schrift als des Wortes Gottes zum Zeugen für die Notwendig-  keit dieser Absicht anzurufen und sie müssten sich getrauen, zu erwarten, dass  dieser Heilige Geist auch der übrigen Kirche im selben Sinn sein Zeugnis geben  werde*“ (1/2, S. 671—672). Im Anschluss an Calvin hat Barth damit als Hauptkri-  terium das innere Zeugnis des Heiligen Geistes genannt und es ausdrücklich be-  dauert, dass die von Calvin erwähnten sekundären Gründe in der Folgezeit dem  wirklichen Grund übergeordnet worden seien (I/2, S. 595-597). Solange eine  kirchliche Neudefinition der Kanongrenzen ausbleibt, habe der Christ Offenba-  rung und Gotteswort „da zu erwarten, wo die Kirche laut ihrer bisherigen Ent-  51  Etwa F. W. Grosheide, Algemeene Canoniek van het Nieuwe Testament, Amsterdam: van  Bottenburg, 1935, S. 17-28: „Geen Notae Canonicitatis‘‘, betont allerdings, es komme dem  Menschen grundsätzlich nicht zu, anhand bestimmter notae canonicitatis über die Kanoni-  zität eines Buches zu entscheiden. Auch die Kirchenväter, die in diesem Sinne Kanonkritik  betrieben, hätten sich verfehlt. Gegenüber dem Göttlichen gebühre dem Menschen allein  Glaube und Anbetung.  52  Vgl. auch Artikel V des 1561 von Guy de Bray verfaßten Niederländischen Glaubensbe-  kenntnisses (Confessio Belgica): „Diese Bücher allein erkennen wir als heilig und kano-  nisch an ...; und zwar ... weil der Heilige Geist in unseren Herzen bezeugt, daß sie von Gott  sind ... (quod Spiritus Sanctus in cordibus nostris testetur a Deo profectos esse)‘; lat. Text  zitiert nach Niesel, Bekenntnisschriften, S. 121,2-9.  53  ZZ, 3 (1925): S. 215-245.  54  Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik, Die kirchliche Dog-  matik 1/1—2, 2 Bde, Zürich: Theologischer Verlag, 4975, 12 5. 526-527; im Folgenden  im Haupttext nur mit Seitenangabe zitiert.  55  „Das Schriftprinzip“, S. 222.ob 1m an! Agyptens nıcht noch ınge auf unls n‚ an C-
sıchts derer vielleichtWie begründen wir die Grenzen des neutestamentlichen Schriftenkanons?  97  tung sind, bleibt völlig offen”. Insofern stimmt diese Position nicht mit der diffe-  renzierteren von Calvin in seiner Institutio vertretenen überein”“.  2.1.3 Karl Barth  Das innere Zeugnis des Heiligen Geistes spielt in der Kanondebatte bis heute  eine wichtige Rolle. Sehr deutlich bezeichnete Karl Barth (1886—-1968) zunächst  in einem Aufsatz über „Das Schriftprinzip der reformierten Kirche““ und später  in seiner Kirchlichen Dogmatik die Kanongrenzen als relativ. Das menschliche  Hören der göttlichen Offenbarung sei, einschließlich der Bestimmung der Ka-  nongrenzen, der Möglichkeit des Irrtums nicht entzogen”“. Darum sei eine Ver-  kleinerung oder Erweiterung des Schriftenkanons grundsätzlich möglich””. „Und  was wissen wir ... ob im Sande Ägyptens nicht noch Dinge auf uns warten, ange-  sichts derer es vielleicht ... nicht einmal die römische Kirche verantworten könn-  te, sich auf den Begriff eines geschlossenen Kanons dogmatisch festgelegt zu  haben“ (1/2, S. 529-530).  Eine solche Veränderung der Grenzen des Schriftenkanons könne allerdings  nur durch einen kirchlichen Akt erfolgen. Um einen solchen herbeizuführen,  müssten die, die eine solche Grenzverlagerung wünschten, „sich getrauen, den  Heiligen Geist der Schrift als des Wortes Gottes zum Zeugen für die Notwendig-  keit dieser Absicht anzurufen und sie müssten sich getrauen, zu erwarten, dass  dieser Heilige Geist auch der übrigen Kirche im selben Sinn sein Zeugnis geben  werde*“ (1/2, S. 671—672). Im Anschluss an Calvin hat Barth damit als Hauptkri-  terium das innere Zeugnis des Heiligen Geistes genannt und es ausdrücklich be-  dauert, dass die von Calvin erwähnten sekundären Gründe in der Folgezeit dem  wirklichen Grund übergeordnet worden seien (I/2, S. 595-597). Solange eine  kirchliche Neudefinition der Kanongrenzen ausbleibt, habe der Christ Offenba-  rung und Gotteswort „da zu erwarten, wo die Kirche laut ihrer bisherigen Ent-  51  Etwa F. W. Grosheide, Algemeene Canoniek van het Nieuwe Testament, Amsterdam: van  Bottenburg, 1935, S. 17-28: „Geen Notae Canonicitatis‘‘, betont allerdings, es komme dem  Menschen grundsätzlich nicht zu, anhand bestimmter notae canonicitatis über die Kanoni-  zität eines Buches zu entscheiden. Auch die Kirchenväter, die in diesem Sinne Kanonkritik  betrieben, hätten sich verfehlt. Gegenüber dem Göttlichen gebühre dem Menschen allein  Glaube und Anbetung.  52  Vgl. auch Artikel V des 1561 von Guy de Bray verfaßten Niederländischen Glaubensbe-  kenntnisses (Confessio Belgica): „Diese Bücher allein erkennen wir als heilig und kano-  nisch an ...; und zwar ... weil der Heilige Geist in unseren Herzen bezeugt, daß sie von Gott  sind ... (quod Spiritus Sanctus in cordibus nostris testetur a Deo profectos esse)‘; lat. Text  zitiert nach Niesel, Bekenntnisschriften, S. 121,2-9.  53  ZZ, 3 (1925): S. 215-245.  54  Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik, Die kirchliche Dog-  matik 1/1—2, 2 Bde, Zürich: Theologischer Verlag, 4975, 12 5. 526-527; im Folgenden  im Haupttext nur mit Seitenangabe zitiert.  55  „Das Schriftprinzip“, S. 222.nıcht einmal die römische Kırche Ve  worten könn-
te:; sıch auf den egr eines geschlossenen Kanons dogmatisch testgelegt
en  C6 (1/2, 529—530).

iıne solche Veränderung der TeENzZEN des Schriftenkanons könne allerdings
nur Ürc eınen kiırchlichen Akt rfolgen. Um einen olchen herbeizuführen,
müssten dıe, die ıne solche Grenzverlagerung wünschten, „sıch getrauen, den
eiligen (reist der Schrift als des Wortes G(rottes ZUM Zeugen für die otwendig-
keit dieser Absicht anzurufen un!: S1e mussten sıch gefirauen, en dass
diıeser Heılıge (rJe1lst auch der übrıgen Kırche 1mM selben Sınn se1n Zeugn1s geben
werde‘‘ (1/2, 6/1—-672). Im Anschluss Calvın hat Barth damıt als HauptkrIi-
terıum das innere Zeugn1s des eılıgen (Gje1lstes genannt und ausdrücklıch be-
dauert, dass dıe VO  — Calvın erwähnten sekundären TUnN! in der Folgezeıt dem
wıirklıchen rund übergeordnet worden selen (1/2: 595—597). Solange ıne
kırchliche Neudefinıtion der Kanongrenzen ausbleibt, habe der Christ Offenba-
rTung un! Gotteswort da erwarten, dıe Kırche laut iıhrer bisherigen Ent-

Etwa Grosheide, Algemeene Canoniek Va]n het Nieuwe [estament, Immsterdam Van

Bottenburg, 1935 LT „Geen otae Canonicıitatıis‘‘, betont allerdings, komme dem
Menschen grundsätzlıch N1C Z anhand bestimmter nOTlae CanonıicCItatis ber dıe Kanon1-
Z1{A) eines Buches entscheiden uch dıe Kıirchenväter, die In diesem Sınne Kanonkritik
betrieben, hätten sıch verfehlt. Gegenüber dem Göttlıchen gebühre dem Menschen alleın
Glaube und Anbetung.

5 Vgl auch des 561 Von Guy de Bray verfaßten Nıederländischen Glaubensbe-
kenntnisses (Confessio Belgica): „Diese Bücher alleiın erkennen WIT als heılıg und 'anoO-
nısch und ‚WaTWie begründen wir die Grenzen des neutestamentlichen Schriftenkanons?  97  tung sind, bleibt völlig offen”. Insofern stimmt diese Position nicht mit der diffe-  renzierteren von Calvin in seiner Institutio vertretenen überein”“.  2.1.3 Karl Barth  Das innere Zeugnis des Heiligen Geistes spielt in der Kanondebatte bis heute  eine wichtige Rolle. Sehr deutlich bezeichnete Karl Barth (1886—-1968) zunächst  in einem Aufsatz über „Das Schriftprinzip der reformierten Kirche““ und später  in seiner Kirchlichen Dogmatik die Kanongrenzen als relativ. Das menschliche  Hören der göttlichen Offenbarung sei, einschließlich der Bestimmung der Ka-  nongrenzen, der Möglichkeit des Irrtums nicht entzogen”“. Darum sei eine Ver-  kleinerung oder Erweiterung des Schriftenkanons grundsätzlich möglich””. „Und  was wissen wir ... ob im Sande Ägyptens nicht noch Dinge auf uns warten, ange-  sichts derer es vielleicht ... nicht einmal die römische Kirche verantworten könn-  te, sich auf den Begriff eines geschlossenen Kanons dogmatisch festgelegt zu  haben“ (1/2, S. 529-530).  Eine solche Veränderung der Grenzen des Schriftenkanons könne allerdings  nur durch einen kirchlichen Akt erfolgen. Um einen solchen herbeizuführen,  müssten die, die eine solche Grenzverlagerung wünschten, „sich getrauen, den  Heiligen Geist der Schrift als des Wortes Gottes zum Zeugen für die Notwendig-  keit dieser Absicht anzurufen und sie müssten sich getrauen, zu erwarten, dass  dieser Heilige Geist auch der übrigen Kirche im selben Sinn sein Zeugnis geben  werde*“ (1/2, S. 671—672). Im Anschluss an Calvin hat Barth damit als Hauptkri-  terium das innere Zeugnis des Heiligen Geistes genannt und es ausdrücklich be-  dauert, dass die von Calvin erwähnten sekundären Gründe in der Folgezeit dem  wirklichen Grund übergeordnet worden seien (I/2, S. 595-597). Solange eine  kirchliche Neudefinition der Kanongrenzen ausbleibt, habe der Christ Offenba-  rung und Gotteswort „da zu erwarten, wo die Kirche laut ihrer bisherigen Ent-  51  Etwa F. W. Grosheide, Algemeene Canoniek van het Nieuwe Testament, Amsterdam: van  Bottenburg, 1935, S. 17-28: „Geen Notae Canonicitatis‘‘, betont allerdings, es komme dem  Menschen grundsätzlich nicht zu, anhand bestimmter notae canonicitatis über die Kanoni-  zität eines Buches zu entscheiden. Auch die Kirchenväter, die in diesem Sinne Kanonkritik  betrieben, hätten sich verfehlt. Gegenüber dem Göttlichen gebühre dem Menschen allein  Glaube und Anbetung.  52  Vgl. auch Artikel V des 1561 von Guy de Bray verfaßten Niederländischen Glaubensbe-  kenntnisses (Confessio Belgica): „Diese Bücher allein erkennen wir als heilig und kano-  nisch an ...; und zwar ... weil der Heilige Geist in unseren Herzen bezeugt, daß sie von Gott  sind ... (quod Spiritus Sanctus in cordibus nostris testetur a Deo profectos esse)‘; lat. Text  zitiert nach Niesel, Bekenntnisschriften, S. 121,2-9.  53  ZZ, 3 (1925): S. 215-245.  54  Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik, Die kirchliche Dog-  matik 1/1—2, 2 Bde, Zürich: Theologischer Verlag, 4975, 12 5. 526-527; im Folgenden  im Haupttext nur mit Seitenangabe zitiert.  55  „Das Schriftprinzip“, S. 222.weıl der Heılıge e1ıs in unseren Herzen bezeugt, daß SIE Von Gott
SındWie begründen wir die Grenzen des neutestamentlichen Schriftenkanons?  97  tung sind, bleibt völlig offen”. Insofern stimmt diese Position nicht mit der diffe-  renzierteren von Calvin in seiner Institutio vertretenen überein”“.  2.1.3 Karl Barth  Das innere Zeugnis des Heiligen Geistes spielt in der Kanondebatte bis heute  eine wichtige Rolle. Sehr deutlich bezeichnete Karl Barth (1886—-1968) zunächst  in einem Aufsatz über „Das Schriftprinzip der reformierten Kirche““ und später  in seiner Kirchlichen Dogmatik die Kanongrenzen als relativ. Das menschliche  Hören der göttlichen Offenbarung sei, einschließlich der Bestimmung der Ka-  nongrenzen, der Möglichkeit des Irrtums nicht entzogen”“. Darum sei eine Ver-  kleinerung oder Erweiterung des Schriftenkanons grundsätzlich möglich””. „Und  was wissen wir ... ob im Sande Ägyptens nicht noch Dinge auf uns warten, ange-  sichts derer es vielleicht ... nicht einmal die römische Kirche verantworten könn-  te, sich auf den Begriff eines geschlossenen Kanons dogmatisch festgelegt zu  haben“ (1/2, S. 529-530).  Eine solche Veränderung der Grenzen des Schriftenkanons könne allerdings  nur durch einen kirchlichen Akt erfolgen. Um einen solchen herbeizuführen,  müssten die, die eine solche Grenzverlagerung wünschten, „sich getrauen, den  Heiligen Geist der Schrift als des Wortes Gottes zum Zeugen für die Notwendig-  keit dieser Absicht anzurufen und sie müssten sich getrauen, zu erwarten, dass  dieser Heilige Geist auch der übrigen Kirche im selben Sinn sein Zeugnis geben  werde*“ (1/2, S. 671—672). Im Anschluss an Calvin hat Barth damit als Hauptkri-  terium das innere Zeugnis des Heiligen Geistes genannt und es ausdrücklich be-  dauert, dass die von Calvin erwähnten sekundären Gründe in der Folgezeit dem  wirklichen Grund übergeordnet worden seien (I/2, S. 595-597). Solange eine  kirchliche Neudefinition der Kanongrenzen ausbleibt, habe der Christ Offenba-  rung und Gotteswort „da zu erwarten, wo die Kirche laut ihrer bisherigen Ent-  51  Etwa F. W. Grosheide, Algemeene Canoniek van het Nieuwe Testament, Amsterdam: van  Bottenburg, 1935, S. 17-28: „Geen Notae Canonicitatis‘‘, betont allerdings, es komme dem  Menschen grundsätzlich nicht zu, anhand bestimmter notae canonicitatis über die Kanoni-  zität eines Buches zu entscheiden. Auch die Kirchenväter, die in diesem Sinne Kanonkritik  betrieben, hätten sich verfehlt. Gegenüber dem Göttlichen gebühre dem Menschen allein  Glaube und Anbetung.  52  Vgl. auch Artikel V des 1561 von Guy de Bray verfaßten Niederländischen Glaubensbe-  kenntnisses (Confessio Belgica): „Diese Bücher allein erkennen wir als heilig und kano-  nisch an ...; und zwar ... weil der Heilige Geist in unseren Herzen bezeugt, daß sie von Gott  sind ... (quod Spiritus Sanctus in cordibus nostris testetur a Deo profectos esse)‘; lat. Text  zitiert nach Niesel, Bekenntnisschriften, S. 121,2-9.  53  ZZ, 3 (1925): S. 215-245.  54  Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik, Die kirchliche Dog-  matik 1/1—2, 2 Bde, Zürich: Theologischer Verlag, 4975, 12 5. 526-527; im Folgenden  im Haupttext nur mit Seitenangabe zitiert.  55  „Das Schriftprinzip“, S. 222.(quod ypirItus Sanctus INn OFrdibus NOSTIFLS Deo profectos esse)  C6 lat. lext
zıtiert ach Nıesel, Bekenntnisschriften, K ‚29

5 4 (1925) DE DE
Die re Vom Wort Grottes. Prolegomena ZUr kirchlichen ogmaltik, Die kirchliche Dog-
matık /1-2, Bde, Zürich: Theologischer Verlag, 1975, Ij ' 526—527; 1m Folgenden
1mM aupttext I1UT mıt Seıtenangabe zıtiert.

Y „„Das Schriftprinzip“, IT
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scheidung i gefunden hat“‘“‘ (I/2, 5(531)°° ıne bekenntnısmäßige Festle-
SunNng der Textgestalt des Neuen Testaments DEG die Kırche 16 Barth aller-
ings für verie Z 673)

Hermann Diem

och detaıilherter als Barth hat sıch Hermann Dıem (1900—-1975) ZUT Kanonfrage
geäußert ID hiem geht VOoN der Überzeugung AUS cdie Heılıge SCI vorbe-
haltlos hıstorıschen Untersuchung ireizugeben (S Hıstorische Ergebnisse
über dıe Entstehung des anons könnten allerdings nıcht ZUT egründung SCILICT

Abgrenzung dıenen Denn dıe altkırchliche Rezeption der Evangelıen SC1 nıcht
„unfer dem Gesichtspunkt des hıstorıschen Quellenwertes Rekonstruktion der
Geschichte Jesu  C erfolgt Und ebenso lasse sıch AaUus der Geschichte des
Kanons ‚CM bestimmtes theologısches Aussche1idungsprinzıp entnehmen‘‘ (S H

586 1elimenr habe sıch der Schriftenkanon „einfach selbst durchgesetzt
uch heute verheßen sıch dıe protestantischen Kırchen darauf,  5 „daß ıhr Wort

sıch Uurc den eılıgen Gelst Glauben des Hörers selbst als wahr bekundet“‘
(S Iıie TeNzZeEN des orundsätzlıc ffenen Kanons finden er darın ihre
Bestätigung, dass sich weiterhin predigen läßt und weiterhin die Zustimmung
des AauDens der Antwort der Kirche findet“ (S 13} C1M das Neue Tes-
tament ausliegender eologe die Überzeugung gewıinnt CIn bestimmtes Buch
lasse sıch nıcht predigen könne der Kırche 1116 Reduktion des bisherigen Ka-
110115 vorschlagen (S 13 14) Ebenso hält Dıem 6S für theoretisch enkbar, ‚„„daß
dıe Kırche sıch urc 1U Schrıiftfunde veranlaßt sehen würde ihren anon
erweıtern (S 16) In beıden Fällen WalCc das ausschlaggebende Krıteriıum für die
kırchliche Entscheidung dıe Frage ob die betreffende Schriuft sıch predigen lässt
CS 23)°
56 Ahnlıch al  m Achtemelier, „The (CCanon the Voice of the Living (J0d‘ Re-

claiming the Bible for the Church Hg Braaten und Jenson Grand Rapıds
Eerdmans 995 119—-130 dıie sıch ıhrer Kanondeutung Calvın und arth
anschließt Bemerkenswert 1St iıhre age ber die ntwertung des Kanons der 1NEeT-
kırchlichen Dıskussion ‚the frustratiıon that ONEC CXPECT1ENCES iryıng Cal that de-
bate apart from an y recognıtıon of for the church SOomMetımes almost
overwhelming“ S 120)
Zunächst 952 Beıtrag ber Das Problem des Schriftkanons, ThStud Zürich
Evangelıscher Verlag, 1952 ZUT VOoON Barth herausgegebenen Reihe Theologische Studien
und bald darauf Aufsatz ber AME Eıinheıt der Schrift“ Ev  S 13 (1953) A
405 Kanonkapıtel SCITCT Dogmatik Ihr Weg zwischen Historismus UN: Existen-
zialismus Theologıe als kırchliche Wiıssenschaft Handreichung ZUT Eınübung iıhrer Prob-
leme München Ka1lser 1955 171 196 „Der Kanon der eılıgen Schrift“‘ Aus
der er VON 952 wiırd Folgenden 1Ur unter gabe der Seitenzahl aupttext Z1-

58 Dogmatı. 179
59 Vgl ZU (Ganzen Chapman, „Ernst Käsemann Hermann Dıem and the New esta-

ment Canon““ JAAR
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B Jameé Sawyer
ıne Jüngere Stellungnahme ın diesem Sınne stammt VO  — dem evangelıkalen
Theologen ames 5aw yer, der sıch 991 ZUT Kanonfrage geäußert hat Se1iner
Ansıcht nach sınd die (mutmaßlıchen Kanonkriterien der alten Kırche erst nach-
träglıch (a posteriorti) angewandt worden® [)Daraus scheıint folgern, dass
diese VOIN der Kırche nachträglıc angewandten inhaltlıchen und hıistorıischen Alr
gumente In der gegenwärtigen Dıskussion keıne pıelen können. Im An-
chluss Charles nggs betrachtet das Verhältnis des einzelnen Men-
schen 7U neutestamentlıchen Schrıiftenkanon bıographisch. Dıie Anerkennung
des kırchlichen anons vollzıehe sıch In dre1 chrıtten Zunächst werde der e1IN-
zeine mıt einem menschlıchen Zeugni1s über dıe Heılıgkeıit der Schrift onfron-
tıert. In einem zweıten erfahre be1 der Lektüre diıeser T1 dal3 S1e
eınen Eıinfluss auf seine egele ausübt. Und drıttens überzeuge iIhn das Zeug2nis
des eiligen (reistes VOo. Umfang des Kanons UN,  u  re ihn (in er Regel) da-
hin, dem Konsens der Kirche zuzustimmen  1  . I)a cie Kanongrenzen sıch be1 Be-
rufung auf d1eses subjektive FElement nıcht mıt etzter Siıcherheit bestimmen he-
ßen, bleibe der Kanon grundsätzlıc en Keın TIn urie In einem absoluten
Sınn auf dıe bestehenden Kanongrenzen festgelegt werden. Zur Festsetzung NECU-

Kanongrenzen sSEe1 aber ıne einheıtliıche Entscheidung der Öömıisch-
katholischen und der reformatorischen Kırchen erforderlich®*.

E Einwände die pneumatologische Begründung
Es auf, dass ıne Reıihe der oben zıt1erten Autoren sıch mıt wichtigen Argu-
menten dıe VO  — ıhnen vertretene Posıtıiıon, WI1IEe sS1e EIW. der lutherische Ka-
nonspezılalıst Theodor Zahn in seinem inhaltsreichen ortrag über Die hleibende
Bedeutung des neutestamentlichen Kanons für die Kirche vorgetragen hat®, nıcht
auseinandergesetzt hat

A Dıie tTeNZEN des Ge1istzeugn1sses
Ohne rage kennt das Neue Testament en testiımoniıum SPDIFLIUS Sancti interfium
bzw UFCANUM DıIie deutlichste Belegstelle findet sich ın Röm 5,16 -HeT Geıist
selbst mıt UNsSCTITECEIN Geist, daß WIT (jottes Kınder sind“®* Seı1it der A-
[UuNe haben ein1ge Theologen e1in olches Wırken des eılıgen Geilstes rundweg

„Evangelıcals‘‘, S T IN
„Evangelıcals"‘, 50; ähnlıch Rıekert, „Critical research and the ONC Christian

cComprisıng [WO Testaments eotest., (1981) 21—41, bes 20226
„Evangelıcals‘“,

63 Die hleibende Bedeutung, LO  —
Vgl Act 237 16,14
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bestritten®. Theologen, dıe derartıge rationalıstische Verkürzungen des Evange-
lıums ablehnen, en allerdings auf dıe Grenzen des Geistzeugnisses hıngewle-
SC  S Das Zeug2nis des eiligen Geistes ezieht sich den Aposteln zufolge auf die
Gotteskindschaft (und dıe zentralen Aussagen des Evangelıums). Für die rage,
ob dıe Johannesoffenbarung, der erste Clemensbrie oder der Phılemonbrie 1N-
spırıert sınd und erZ neutestamentlichen Kanon gehören oder nıcht, ist der
Kırche keın untrüglıches Zeugnis des eılıgen Gelstes verheißen®®.
DD Die edeutung der menschlichen Vernunft

Der menschlichen Vernunft kommt 1m chrıstlıchen en ıne ogroße edeutung
Eınen Schriftgelehrten orderte Jesus auf: DE sollst den Herrn, deinen Gott,

lhıeben100  Armin D. Baum  bestritten®. Theologen, die derartige rationalistische Verkürzungen des Evange-  liums ablehnen, haben allerdings auf die Grenzen des Geistzeugnisses hingewie-  sen. Das Zeugnis des Heiligen Geistes bezieht sich den Aposteln zufolge auf die  Gotteskindschaft (und die zentralen Aussagen des Evangeliums). Für die Frage,  ob die Johannesoffenbarung, der erste Clemensbrief oder der Philemonbrief in-  spiriert sind und daher zum neutestamentlichen Kanon gehören oder nicht, ist der  Kirche kein untrügliches Zeugnis des Heiligen Geistes verheißen®‘.  2.2.2 Die Bedeutung der menschlichen Vernunft  Der menschlichen Vernunft kommt im christlichen Leben eine große Bedeutung  zu. Einen Schriftgelehrten forderte Jesus auf: „Du sollst den Herrn, deinen Gott,  lieben ... mit deinem ganzen Verstand“ (Lk 10,27). Auch im Umgang mit der  göttlichen Offenbarung spielt der Verstand eine wesentliche Rolle®’. Daher lässt  sich die Unterscheidung zwischen inspirierten und menschlichen Aussagen nicht  jenseits vernünftiger Beobachtungen und Argumente aufgrund geistlicher Ein-  drücke durchführen.  John Wenham hat in diesem Zusammenhang an eine Erfahrung John Bunyans  erinnert. Diesem war in einer Glaubenskrise ein hilfreicher Satz in den Sinn ge-  kommen, den er zweifelsfrei für einen Bibelvers hielt: „Denke an die vorigen  Geschlechter und siehe: hätte je einer Gott vertraut und wäre zu Schanden ge-  worden?“ Erst nach längerer intensiver Suche fand er ihn in Sir 2,10-11°. Sein  ungeprüfter geistlicher Eindruck erwies sich hinsichtlich der Kanongrenzen als  unzutreffend.  Ähnlich kann es jedem ergehen, der sich bei der Auslegung einer Bibelstelle  auf seine subjektiven Eindrücke verlässt. Um einen Text möglichst objektiv aus-  zulegen, muss er sich einer durchdachten Methode bedienen. Wer sich dem ver-  schließt, öffnet der theologischen bzw. geistlichen Willkür Tür und Tor®®. Selbst-  verständlich ist auch eine methodisch verantwortete Bibelauslegung auf den Bei-  stand des Heiligen Geistes angewiesen. Aber das Wirken des Geistes macht das  65 Siehe beispielsweise H. S. Reimarus, Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Ver-  ehrer Gottes, Hg. G. Alexander, 2 Bde, Frankfurt: Insel, 1972, II, S. 579-580: „Es sind  wohl einige neuere Fanatici gewesen, die sich ein Gefühl vom Worte Gottes und dessen  rechtem Verstande angemaaßt haben ... Man richtet auch bey der Art Leuten mit Gründen  nichts aus, die so suße und stoltze Träume von sich selbst haben, daß ihnen ein inneres  göttliches Licht, als ein Wegweiser in alle Wahrheit, beywohne“.  66  Vgl. Zahn, Die bleibende Bedeutung, S. 36; H. Ridderbos, Begründung des Glaubens:  Heilsgeschichte und Heilige Schrift (niederl. 1955), Wuppertal: R. Brockhaus, 1963,  8..20.50.54.57.  67  Vgl. Zahn, Die bleibende Bedeutung, S. 34: „Die Offenbarungen des Geistes sind in der  Regel Antworten auf die Fragen des unter Gebet und Arbeit um Licht ringenden Men-  schengeistes‘‘,  68  Wenham, Jesus und die Bibel, S, 151.  69  Vgl. D. A. Carson, Exegetical Fallacies, Grand Rapids: Baker, 1984, S. 12-14.mıt deiınem SaNzZcCh Verstand“‘ (Lk uch 1m Umgang mıt der
göttlıchen Offenbarung spielt der Verstand eıne wesentliche Rolle®”. er lässt
siıch dıie Unterscheidung zwıschen inspirlerten und menschlıchen Aussagen nıcht
Jenseıts vernünftiger Beobachtungen und Argumente aufgrund geistlicher Eın-
TUC durchführen

John enham hat In diesem Zusammenhang ıne rfahrung John Bunyans
erinnert. Diesem War 1n einer Glaubens  se eın hılfreicher Satz ıIn den Sıinn SC
kommen, den zwelıfelsfreı für einen Bıbelvers 16 ‚Denke dıe vorıgen
Geschlechter und s1iehe: hätte Je elıner (jott vertraut un: waäre chanden g..
worden?“‘ rst nach längerer intensiver 446 fand ihn In SIr 2,10—1 168 Se1in
ungeprüfter geistliıcher Eındruck erwIies sıch hinsıchtlich der Kanongrenzen als
unzutreffend.

Ahnlich kann 6S Jedem ergehen, der sıch be1 der Auslegung einer Bıbelstelle
auf seline subjektiven ınadrucke verlässt. Um einen ext möglıchst objektiv AaUuSs-

zulegen, INUSS sıch elıner durchdachten Methode bedienen. Wer sıch dem VOCI-
Schlıe. öffnet der theologischen bzw. geistlichen Wıllkür ]1ür und Tor® Selbst-
verständlıch ist auch ıne methodisch verantwortete Bıbelauslegung auf den Be1-
stand des eılıgen Ge1lstes angewılesen. Aber das ırken des Geistes macht das

65 Sıehe beispielsweise Re1ımarus, Apologie der Schutzschrift für die vernünftigen Ver-
ehrer Gottes, Hg Alexander, Bde, Frankfurt Insel, 1972, IL, 57 OC} „ES sınd
wohl ein1ıge HELG Fanatıcı BCWESCNH, dıe sıch eın Gefühl VO' Worte (jottes und dessen
rechtem Verstande angemaaßt haben100  Armin D. Baum  bestritten®. Theologen, die derartige rationalistische Verkürzungen des Evange-  liums ablehnen, haben allerdings auf die Grenzen des Geistzeugnisses hingewie-  sen. Das Zeugnis des Heiligen Geistes bezieht sich den Aposteln zufolge auf die  Gotteskindschaft (und die zentralen Aussagen des Evangeliums). Für die Frage,  ob die Johannesoffenbarung, der erste Clemensbrief oder der Philemonbrief in-  spiriert sind und daher zum neutestamentlichen Kanon gehören oder nicht, ist der  Kirche kein untrügliches Zeugnis des Heiligen Geistes verheißen®‘.  2.2.2 Die Bedeutung der menschlichen Vernunft  Der menschlichen Vernunft kommt im christlichen Leben eine große Bedeutung  zu. Einen Schriftgelehrten forderte Jesus auf: „Du sollst den Herrn, deinen Gott,  lieben ... mit deinem ganzen Verstand“ (Lk 10,27). Auch im Umgang mit der  göttlichen Offenbarung spielt der Verstand eine wesentliche Rolle®’. Daher lässt  sich die Unterscheidung zwischen inspirierten und menschlichen Aussagen nicht  jenseits vernünftiger Beobachtungen und Argumente aufgrund geistlicher Ein-  drücke durchführen.  John Wenham hat in diesem Zusammenhang an eine Erfahrung John Bunyans  erinnert. Diesem war in einer Glaubenskrise ein hilfreicher Satz in den Sinn ge-  kommen, den er zweifelsfrei für einen Bibelvers hielt: „Denke an die vorigen  Geschlechter und siehe: hätte je einer Gott vertraut und wäre zu Schanden ge-  worden?“ Erst nach längerer intensiver Suche fand er ihn in Sir 2,10-11°. Sein  ungeprüfter geistlicher Eindruck erwies sich hinsichtlich der Kanongrenzen als  unzutreffend.  Ähnlich kann es jedem ergehen, der sich bei der Auslegung einer Bibelstelle  auf seine subjektiven Eindrücke verlässt. Um einen Text möglichst objektiv aus-  zulegen, muss er sich einer durchdachten Methode bedienen. Wer sich dem ver-  schließt, öffnet der theologischen bzw. geistlichen Willkür Tür und Tor®®. Selbst-  verständlich ist auch eine methodisch verantwortete Bibelauslegung auf den Bei-  stand des Heiligen Geistes angewiesen. Aber das Wirken des Geistes macht das  65 Siehe beispielsweise H. S. Reimarus, Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Ver-  ehrer Gottes, Hg. G. Alexander, 2 Bde, Frankfurt: Insel, 1972, II, S. 579-580: „Es sind  wohl einige neuere Fanatici gewesen, die sich ein Gefühl vom Worte Gottes und dessen  rechtem Verstande angemaaßt haben ... Man richtet auch bey der Art Leuten mit Gründen  nichts aus, die so suße und stoltze Träume von sich selbst haben, daß ihnen ein inneres  göttliches Licht, als ein Wegweiser in alle Wahrheit, beywohne“.  66  Vgl. Zahn, Die bleibende Bedeutung, S. 36; H. Ridderbos, Begründung des Glaubens:  Heilsgeschichte und Heilige Schrift (niederl. 1955), Wuppertal: R. Brockhaus, 1963,  8..20.50.54.57.  67  Vgl. Zahn, Die bleibende Bedeutung, S. 34: „Die Offenbarungen des Geistes sind in der  Regel Antworten auf die Fragen des unter Gebet und Arbeit um Licht ringenden Men-  schengeistes‘‘,  68  Wenham, Jesus und die Bibel, S, 151.  69  Vgl. D. A. Carson, Exegetical Fallacies, Grand Rapids: Baker, 1984, S. 12-14.Man ıchtet auch bey der Leuten mıit Gründen
nıchts dUus, e suße und toltze Iräume VON sıch selbst haben, daß ıhnen e1in inneres
göttliches 1C als e1in Wegwelser In alle Wahrheıt, beywohne‘“‘.

66 Vgl Zahn, Die hleibende Bedeutung, S. 36 Rıdderbos, Begründung des Glaubens:
Heilsgeschichte Un Heilige Schrift (nıederl. uppertal: Brockhaus, 1963,

67/ Vgl Zahn, Die hleibende Bedeutung, ADIeE Offenbarungen des Gei1istes sind ın der
ege Antworten auf dıe Fragen des unter und Arbeiıt Un Licht ringenden Men-
schengeistes‘‘.

68 enham, Jesus und die Bibel 151
69 Vgl Carson, Exegetical Fallacies, Grand Rapıds: Baker, 1984, Ta
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methodische Arbeıten nıcht überflüssı1ıg. Geilnst und Methode, Glauben und Den-
ken gehören INFEin vernunftloser (Dzw. unvernünftiger) Umgang mıiıt der
Offenbarung führt INn den geistlichen Subjektivismus.

Das gılt auch für die Abgrenzung des neutestamentliıchen Kanons. Es waäare
interessant, eiınmal überprüfen, W1e ıne Tuppe Von Chrısten, dıe möglıchst
wen1g über dıe tradıtiıonellen Grenzen und die Geschichte des bıblıschen Kanons
wüsste, aufgrund geistlicher ındrücke über dıie Kanonzugehörigkeıt der Bücher
Chronik, Esther, Hıob, Sırach, obıt, Henoch, Hebräer, Phılemon, Hermas USW

urteijlen würde. Höchstwahrscheinlic an INa  w ohne vernünftige Kriiterien ke1-
1ecnNn Konsens. uberdem werden sachlıche Argumente ın der Auseinandersetzung
mıt Miıtchristen W1e den amerıkanıschen Geinstliıchen benötigt, cdıe kurz nach dem
9658 auf Martın Luther Kıng verübten Attentat dafür plädıerten, 1ngs 1Im Aprıl
INECN
1 9647 overfassten Atietter from Bırmiıngham Jaıl““ 1ns Neue Testament aufzuneh-

RD Das Ge1istzeugn1s In der Kanongeschichte
DIie Vertreter eıner pneumatologischen anonabgrenzung gehen teilweıse AaUus-
TUuCcCKI11c davon auS, historische und inha  16 Kriterien hätten In der Entste-
hungsgeschichte des neutestamentlichen Kanons (ursprünglıch) keıine O“
spielt. Darum selen S1e auch heute ırrelevant. Diıiese Eiınschätzung ist hıstorısch
unhaltbar . Die verfügbaren Zeugnisse lassen 1m Gegenteıl erkennen, SN INa  >
die Kanonabgrenzung In der alten Kirche WıIe nıe unlter Berufung auf ein
Inneres Zeug2nis des eiligen (Jeistes egründe hat  I2 1elImehr en dıe Kır-
chenväter ıhre Meınungen über dıe Zugehörigkeıt eınes Buches ZU Kanon mıiıt
ganz konkreten hıstorischen und theologıschen Argumenten untermauert Man
1e NUur Chrıften für kanonfähig, dıe INan als apostolısch, alt, orthodox uSs W

Berichtet be1 Metzger, The (anon of the New Testament Its Origin, Development
an Significance, Oxford: Clarendon, 1987, Z uch ach Schweizer, „Kanon?““,
EvINn, 31 (1971) 339—357, 1er 350, ist „NIC. einmal Von vornhereın auszuschlıe-
Ben, daß ıne moderne Schrift och eingefügt würde‘  66
Zahn, Die hleibende Bedeutung, ‚„ Jene reformiıerte Theorie 1gnorıertWie begründen wir die Grenzen des neutestamentlichen Schriftenkanons?  101  methodische Arbeiten nicht überflüssig. Geist und Methode, Glauben und Den-  ken gehören zusammen. Ein vernunftloser (bzw. unvernünftiger) Umgang mit der  Offenbarung führt in den geistlichen Subjektivismus.  Das gilt auch für die Abgrenzung des neutestamentlichen Kanons. Es wäre  interessant, einmal zu überprüfen, wie eine Gruppe von Christen, die möglichst  wenig über die traditionellen Grenzen und die Geschichte des biblischen Kanons  wüsste, aufgrund geistlicher Eindrücke über die Kanonzugehörigkeit der Bücher  Chronik, Esther, Hiob, Sirach, Tobit, Henoch, Hebräer, Philemon, Hermas usw.  urteilen würde. Höchstwahrscheinlich fände man ohne vernünftige Kriterien kei-  nen Konsens. Außerdem werden sachliche Argumente in der Auseinandersetzung  mit Mitchristen wie den amerikanischen Geistlichen benötigt, die kurz nach dem  1968 auf Martin Luther King verübten Attentat dafür plädierten, Kings im April  men  1964()verfassten „Letter from a Birmingham Jail‘“ ins Neue Testament aufzuneh-  2.2.3 Das Geistzeugnis in der Kanongeschichte  Die Vertreter einer pneumatologischen Kanonabgrenzung gehen teilweise aus-  drücklich davon aus, historische und inhaltliche Kriterien hätten in der Entste-  hungsgeschichte des neutestamentlichen Kanons (ursprünglich) keine Rolle ge-  spielt. Darum seien sie auch heute irrelevant. Diese Einschätzung ist historisch  unhaltbar’'. Die verfügbaren Zeugnisse lassen im Gegenteil erkennen, dass man  die Kanonabgrenzung in der alten Kirche so gut wie nie unter Berufung auf ein  inneres Zeugnis des Heiligen Geistes begründet hat'*. Vielmehr haben die Kir-  chenväter ihre Meinungen über die Zugehörigkeit eines Buches zum Kanon mit  ganz konkreten historischen und theologischen Argumenten untermauert. Man  hielt nur Schriften für kanonfähig, die man als apostolisch, alt, ofihodox UuSW.  70 Berichtet bei B. M. Metzger, ZThe Canon of the New Testament: Its Origin, Development  and Significance, Oxford: Clarendon, 1987, S. 271. Auch nach E. Schweizer, „Kanon?“,  EvTh, 31 (1971): S. 339-357, hier S. 350, ist es „nicht einmal von vornherein auszuschlie-  ßen, daß eine moderne Schrift noch eingefügt würde*‘‘.  71  Zahn, Die bleibende Bedeutung, S. 32: „Jene reformierte Theorie ignoriert ... die gesamte  Geschichte des neutestamentlichen Kanons ... Ein unmittelbares, d. h. nicht durch die Tä-  tigkeit und Entwicklung der Kirche vermitteltes Gottesurteil, welches dem Kanon den  Stempel seines göttlichen Ursprungs aufgedrückt habe, ist eine Fiktion“.  7D  Reimarus, Apologie, II, S. 579-580: „Allein die Kirchenväter waren solche Phantasten  nicht daß sie eine ich weis nicht welche geistliche Empfindung, Geruch oder Gefühl, von  der Theopneustie zum Grunde ihrer Wahl legten‘“. Sehr zugespitzt formuliert auch W. Neu-  ser, „Calvin und der Calvinismus‘“, Die Lehrentwicklung im Rahmen der Konfessionalität,  Hg. C. Andresen, HDThG Bd. 2, Göttingen: V&R, 1980, S. 243-245: „Diese Lehre ist eine  reformatorische Neuschöpfung‘. In den von Ohlig, Die theologische Begründung, S. 54-  309, zusammengetragenen Kanonkriterien der alten Kirche kommt das festimonium inter-  num nicht vor.dıe gesamte
Geschichte des neutestamentlichen KanonsWie begründen wir die Grenzen des neutestamentlichen Schriftenkanons?  101  methodische Arbeiten nicht überflüssig. Geist und Methode, Glauben und Den-  ken gehören zusammen. Ein vernunftloser (bzw. unvernünftiger) Umgang mit der  Offenbarung führt in den geistlichen Subjektivismus.  Das gilt auch für die Abgrenzung des neutestamentlichen Kanons. Es wäre  interessant, einmal zu überprüfen, wie eine Gruppe von Christen, die möglichst  wenig über die traditionellen Grenzen und die Geschichte des biblischen Kanons  wüsste, aufgrund geistlicher Eindrücke über die Kanonzugehörigkeit der Bücher  Chronik, Esther, Hiob, Sirach, Tobit, Henoch, Hebräer, Philemon, Hermas usw.  urteilen würde. Höchstwahrscheinlich fände man ohne vernünftige Kriterien kei-  nen Konsens. Außerdem werden sachliche Argumente in der Auseinandersetzung  mit Mitchristen wie den amerikanischen Geistlichen benötigt, die kurz nach dem  1968 auf Martin Luther King verübten Attentat dafür plädierten, Kings im April  men  1964()verfassten „Letter from a Birmingham Jail‘“ ins Neue Testament aufzuneh-  2.2.3 Das Geistzeugnis in der Kanongeschichte  Die Vertreter einer pneumatologischen Kanonabgrenzung gehen teilweise aus-  drücklich davon aus, historische und inhaltliche Kriterien hätten in der Entste-  hungsgeschichte des neutestamentlichen Kanons (ursprünglich) keine Rolle ge-  spielt. Darum seien sie auch heute irrelevant. Diese Einschätzung ist historisch  unhaltbar’'. Die verfügbaren Zeugnisse lassen im Gegenteil erkennen, dass man  die Kanonabgrenzung in der alten Kirche so gut wie nie unter Berufung auf ein  inneres Zeugnis des Heiligen Geistes begründet hat'*. Vielmehr haben die Kir-  chenväter ihre Meinungen über die Zugehörigkeit eines Buches zum Kanon mit  ganz konkreten historischen und theologischen Argumenten untermauert. Man  hielt nur Schriften für kanonfähig, die man als apostolisch, alt, ofihodox UuSW.  70 Berichtet bei B. M. Metzger, ZThe Canon of the New Testament: Its Origin, Development  and Significance, Oxford: Clarendon, 1987, S. 271. Auch nach E. Schweizer, „Kanon?“,  EvTh, 31 (1971): S. 339-357, hier S. 350, ist es „nicht einmal von vornherein auszuschlie-  ßen, daß eine moderne Schrift noch eingefügt würde*‘‘.  71  Zahn, Die bleibende Bedeutung, S. 32: „Jene reformierte Theorie ignoriert ... die gesamte  Geschichte des neutestamentlichen Kanons ... Ein unmittelbares, d. h. nicht durch die Tä-  tigkeit und Entwicklung der Kirche vermitteltes Gottesurteil, welches dem Kanon den  Stempel seines göttlichen Ursprungs aufgedrückt habe, ist eine Fiktion“.  7D  Reimarus, Apologie, II, S. 579-580: „Allein die Kirchenväter waren solche Phantasten  nicht daß sie eine ich weis nicht welche geistliche Empfindung, Geruch oder Gefühl, von  der Theopneustie zum Grunde ihrer Wahl legten‘“. Sehr zugespitzt formuliert auch W. Neu-  ser, „Calvin und der Calvinismus‘“, Die Lehrentwicklung im Rahmen der Konfessionalität,  Hg. C. Andresen, HDThG Bd. 2, Göttingen: V&R, 1980, S. 243-245: „Diese Lehre ist eine  reformatorische Neuschöpfung‘. In den von Ohlig, Die theologische Begründung, S. 54-  309, zusammengetragenen Kanonkriterien der alten Kirche kommt das festimonium inter-  num nicht vor.Eın unmıttelbares, N1IC. Urc dıe 1Ää-
ıgkeıt und Entwicklung der Kırche vermi1tteltes Gottesurteıl, welches dem Kanon den
Stempel se1nes göttlıchen rsprungs aufgedrückt habe, ist ıne Fıktiıon

72 Re1iımarus, Apologie, IL, 5/79—580 „Allein dıe Kirchenväter solche Phantasten
nıcht daß s1e ıne ich WeIl1Ss NıcC welche geistliche Empfindung, Geruch der Gefühl, Von
der Theopneustie ZU TUN! ihrer Wahl legten‘‘. Sehr zugespitzt formuhieert auch Neu-
SCI, „Calvın und der Calvinısmus“, Die Lehrentwicklung IM Rahmen der Konfessionalität,
Hg Andresen, Z Öttingen: VE&R, 1980, 2439245 „Diese Lehre ist eıne
reformatorische Neuschöpfung‘“‘. In den VON 1g, Die theologische Begründung, 7 ME
309, zusammengetragenen Kanonkrtiterien der en Kırche 'oOMM! das festimonıum Inter-
luUum Nn1ıC. VOT.
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einstufte uch dıe lıterarısche e1 Buches galt als notwendiges Knı
nonkrıterıum

Bereıts Paulus hat ZUT Identifizıerung der echten Offenbarung dıe wendung
hıstorischer und inhaltlıcher ıterien empfohlen Von den Thessalonıiıchern IOr
derte zwıschen echten und gefälschten Apostelbriefen untersche1i1den 2
Thess Und den (Galatern gegenüber betonte e 9 auch dıie Botschaft A
postels und O8 Engels wahren Evangelıum 3081 werden
(Gal Kkäme be1 der Identifizıerung der Offenbarung alleın auf das 111116 -

Zeugn1s des eılıgen (je1istes hätte sıch die Christenheıit bereıts NECU-

testamentliıcher und altkırchliıcher eıt der alschen Instrumente edient

Der Heılıge Geilnst und die CX

Von den Vertretern pneumatologischen Kanonabgrenzung MUSSTEe das
Zeug2nis des eiligen (reistes der Konsequenz willen auch für die Textkritik
AnspruchIwerden DiIie etwa VON Barth getroffene grundsätzlıche Un-
terscheıdung zwıschen Kanonkritik und Textkritik wırd nıcht begründet In be1-
den Fällen geht dıe Frage nach der exakten Abgrenzung der schrıftliıchen
Gestalt der Offenbarung, eiınmal auf der Ebene einzelnen Buches und ZU
andern auf der Ebene Büchersammlung Kaum ]emand wiırd jedoch dafür
plädıeren über dıe e1 des längeren Markusschlusses (Mk 16 20), der
Periıkope VON der Ehebrecherin (Joh 53 11) oder des westlichen Textes der
Apostelgeschichte geschweıge denn der zahllosen kleinen und kleinsten ext-
varıanten unter Berufung auf das Zeugn1s des eılıgen (Gje1lstes urteılen

Allerdings bedeutungslos 1ST das ırken des eılıgen Gelstes be1 der eNUu11-
ZICTUNS der kanonıschen CNrıften keineswegs 2816 Menschen machen die HKr-
fahrung, dass ERKe 11NC (Evangelısations Predigt (Jott selbst urc SC111 Wort
unabweiıisbar ıhnen spricht Nur lässt sıch diese rfahrung nıcht elıebig für
eiınzelne Bücher (und Verse) abrufen

Die apostolische Begründung der kanongrenzen
Für viele protestantısche Theologen lässt sıch der Umfang des neutestamentlı-
chen Schrıiftenkanons weder G 1Ne Entscheidung der Kırche E} noch C111-
fach Urc CIM Zeugnı1s des eılıgen Geilstes (Z) egründen. Kınıge WENISC Theo-
ogen wollen sıch be1l der anonabgrenzung Kanonentscheidung der
Apostel orlentieren.

73 1g, Die theologische Begründung, Bruce The (C’anon of Scripture,
Downers (Irove ter Varsıty, 1988 Z G
Baum Pseudepigraphie, Z .Aie Rezeption pseudepigrapher Bücher durch ıhre
Leser

O Vgl Zahn Die hleibende Bedeutung, 46 Wenham Jesus Un die Bibel 150 E&
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45 } Varianten des apostolischen Ansatzes

EL DiIe Constitutiones apostolorum
Aus altkırc  ıcher eıt ist ıne Schrift mıt dem 1te Constitutiones apostolorum
erhalten geblieben, dıie vorgı1bt, IATC (‘lemens OMANUus 1m Namen der Apostel
auf dem genannten Jerusalemer postelkonzıl (Act (& verfasst worden
sSeIN. Sıe nthält Ine Vo.  - den ‚posteln sanktionierte Liste des neutestamentlichen
Kanons. Darın €e1 CO /Unsere Bücher aber, das sınd die des Neuen JTesta-
5 sınd die vier Evangelıen 14 Briefe des Paulus, einer des akobus, dre1
des Johannes, eıner des udas, ZWE] des Petrus, WwWe1 des Clemens, und dıe Kon-

< 76stiıtutionenWie begründen wir die Grenzen des neutestamentlichen Schriftenkanons?  103  3.1 Varianten des apostolischen Ansatzes  3.1.1 Die Constitutiones apostolorum  Aus altkirchlicher Zeit ist eine Schrift mit dem Titel Constitutiones apostolorum  erhalten geblieben, die vorgibt, durch Clemens Romanus im Namen der Apostel  auf dem so genannten Jerusalemer Apostelkonzil (Act 15) verfasst worden zu  sein. Sie enthält eine von den Aposteln sanktionierte Liste des neutestamentlichen  Kanons. Darin heißt es: „Unsere Bücher aber, das sind die des Neuen Testa-  ments, sind die vier Evangelien ..., 14 Briefe des Paulus, einer des Jakobus, drei  des Johannes, einer des Judas, zwei des Petrus, zwei des Clemens, und die Kon-  «76  stitutionen ... sowie unsere, der Apostel Taten  . Mit dieser Liste sollten die Le-  ser vor gefälschten und häretischen Schriften geschützt werden. Da es von den  Aposteln stammen sollte, beanspruchte dieses Kanonverzeichnis absolute Ver-  bindlichkeit.  3.1.2 Charles Hodges und Benjamin B. Warfield  Im 19. Jh. führten einige amerikanische Protestanten die traditionelle Abgren-  zung des neutestamentlichen Kanons auf eine unfehlbare Kanonentscheidung der  Apostel zurück’’. Dieses historische Argument wurde vor allem von zwei am  Princeton Seminary lehrenden Presbyterianern vertreten. Charles Hodges beant-  wortete 1872 im ersten Band seiner Systematischen Theologie die Frage nach den  Grenzen des neutestamentlichen Kanons mit dem knappen Hinweis, nur solche  Bücher, die von den Aposteln verfasst oder sanktioniert worden seien, seien als  kanonisch anzuerkennen. Hodges nahm offenbar an, dass sich dies für alle 27  Bücher des Neuen Testaments zeigen lasse”®.  Etwas ausführlicher hat Benjamin B. Warfield (1851—-1921) diesen Standpunkt  20 Jahre später in seinem Aufsatz „The Formation of the Canon of the New Tes-  tament“ begründet. Warfield zufolge haben die Apostel den von ihnen gegründe-  ten Kirchen nicht nur 39 alttestamentliche Bücher, sondern auch 27 neutesta-  mentliche Schriften als verbindliche Norm auferlegt. „The principle of canonicity  was not apostolic authorship, but imposition by the apostles as ‚law““. Diese  apostolische Autorisierung sei, obwohl sie erst im Laufe der Zeit von der ganzen  76 Constapp: VEr 4RSS 592;2—9 Funk). Für Text und Übersetzung vgl. ausführlicher  Baum, Pseudepigraphie, S.214-215. Für weitere ähnliche Texte siehe Th. Zahn, Ge-  schichte des Neutestamentlichen Kanons, Erlangen: Deichert, 1888/90, II, S. 180-193:  „Angebliche apostolische Verordnungen über den Kanon“.  %L  Einige katholische Vertreter eines ähnlichen Ansatzes nennt B. Brinkmann, „Inspiration  und Kanonizität der Heiligen Schrift in ihrem Verhältnis zur Kirche“, Scholastik, 33  (1958): S. 208-233, hier S. 210-213.  78 Systematic Theology, Bd. 1 (1872), Grand Rapids: Eerdmans, 1975, S. 153.SOWIE UNSCIC, der Apostel Taten Miıt dieser Liste ollten dıie Le-
SCT VOT gefälschten und häretischen CnNrıtiten geschützt werden. Da VON den
posteln stammen ollte, beanspruchte dieses Kanonverzeıichnis absolute Ver-
biıindlıchker

R AT Charles Hodges und BenjJamın Warfield
Im 19 Jh führten einige amerıkanısche Protestanten cdie tradıtıonelle gren-
ZUNS des neutestamentlichen Kanons auf ıne unfehlbare Kanonentscheidung der
Apostel zurück ‘” Dıeses hıstorische Argument wurde VOoOT em VON Wwe1
Princeton Semimnary enrenden Presbyterianern vertreten Charles Hodges beant-
wortete 872 1m ersten Band seiner Systematischen Theologie die Frage nach den
Grenzen des neutestamentliıchen Kanons mıt dem appen Hınwels, AUr solche
Bücher, die VoNn den ‚posteln verfasst oder sanktioniert worden selen, seien als
kanonisch anzuerkennen. Hodges nahm OIiIenDbar d  ‚9 dass sich dies für alle D]
Bücher des Neuen Testaments zeigen lasse  /8

twas ausführlicher hat Benjamın arltıe 1-19 diesen Standpunkt
2() Jahre später ın selInem Aufsatz „The Formatıon of the Canon of the New les-
tament““ begründet artıe zufolge en dıe Apostel den VO  —; ihnen gegründe-
ten Kırchen nıcht 11UT 30 alttestamentliche Bücher, sondern auch 1Ta-
mentliche Schriften als verbindlıche Norm auferlegt. „The princıple of canon1c1ıty
Was not apostolıc authorship, but ımposıtıon by the apostles N ‚Jaw  .. Diese
apostolische Autorisierung sel, obwohl s1e erst 1m aufTife der eıt VON der SaNZChH

76 ONS; aDD I1 47,85 592,2-9 Funk) Für ext und Übersetzung vgl ausführlicher
Baum, Pseudepigraphie, 1400215 Für weıtere ähnlıche exte sıehe Zahn, (Gre-
schichte des Neutestamentlichen Kanons, Erlangen: Deichert, 1888/90, H1, 180—193
„Angeblıche apostolische Verordnungen ber den Kanon‘“.

V Kınıge katholische Vertreter eInes ähnlıchen satzes nenn! Briınkmann, „Inspiration
und Kanonizıtä: der Heılıgen Schrift In ıhrem Verhältnis ZUT Kırche“, Scholastik, 373
(1958) 208—233, 1e7 2215

78 Systematic eology, (1872) (Girand Rapıds: Eerdmans, 1975, 153



104 Armın aum

Kırche anerkannt wurde noch VOT dem Ende des JIh erfolgt sobald die 4O-
hannesoffenbarung schrıiftlich vorlag

Einwände den apostolischen Ansatz

rthodoxie und Lüge

egen diese nıcht erst 19 entwickelte Argumentatıon hat INan besonders
der u  ärung mi1t ec eingewandt 1NeC Approbatıon der neutestamentlı-

chen Bücher SC1I noch nıcht VO  b den posteln sondern allenfalls VO  — iıhren nıcht-
inspırıerten Nachfolgern VOTSCHOTAIN! worden Eın unter göttlıcher Leıtung
erstelltes Verzeıichnis kanoniıischer Schriften habe 16 gegeben DIe ammlung
der kanonischen Schriften SC1 erst nach dem Tod der Apostel geschehen DIie
Apostolischen Konstitutionen entstanden Ende des Das Von ıhnen
gebotene Kanonverzeıchnıs stellt 1icnhH oroben Anachronismus dar insofern die
darın enthaltenen Schriften ZUT eıt des Apostelkonzıils noch nıcht geschrieben

BeIi den apostolischen Kanonverzeichnissen der alten Kirche andelt
sich fromme Fälschungen S1e wurden der Überzeugung verfasst C
firommer Zweck WIC dıe WEe unorthodoxer chrıften heıilıge das Miıttel
hıstorıschen Lüge S1e werden heute VOoNn nıemandem mehr als lıterarısch echt
betrachtet®*

DIie hıstorıschen Zeugnisse
DIie WENISCH en Hınweise auf 11NC Sanktionierung nıchtapostolischer chrıf-
ten U dıe Apostel verdienen keın uneingeschränktes historisches Zutrauen
und betreffen keineswegs alle olchen Autorıisierung bedürftigen Bücher
Eusebius berief sıch für dıe Miıtteijlung, Petrus habe die Verlesung des Markus-
evangelıums ı den Kırchen gutgehe1ßen, auf Papıas VO  — Hıerapolıs und Clemens
VOI Alexandrien®An anderer Stelle berichtete der Kırchenhistoriker, der ApOoOSs-
tel Johannes habe die dre1 alteren Evangelıen, nachdem 1 ıhm vorgele worden

akzeptiert und iıhre Wahrhaftıigkeit bezeugt”“. Dıie Angabe über das Mar-

T ’ne Formatıon of the (C'anon of the New Testamen (1892), The Inspiration anı Author-
of the Bihle Hg Ta1g, Phıladelphia Presbyterian and Reformed Publishing COM-

DanYy, 1948 411—416 1er 415—416 Warfields Aufsatz ber „J1he Canoni1cıty of
Second eier  .. The Selected Shorter Fitings of B Warfield I1 Hg eeter Phı-
ladelphıa Presbyterian 1976 1St deutschen Fernleihverkehr nıcht erhältlıch
e1ImMAaTrus Lnologie 528 563

81 Joh Salomo Semlers Abhandlung VonNn freier Untersuchung des C’anon Bde
Hemmerde 13 T I1 Vorrede [x1v]

82 Sıehe Baum Pseudepigraphie 170 173
83 11 1 K us soll „die Schrift für die Lesung den Kırchen bestätigt haben“‘ (GCS

XC 140 Schwartz)
111 Johannes „nahm S1IC WIC 111all berichtet und bestätigte ihre Wahrheıit‘‘
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kusevangelıum ist hıstorısch wahrscheinlıich, cdie über dıie dre1 Synoptiker C1-

scheıint wen1gstens möglıch Für den Hebräer-, den udas-, den Jakobusbrieft un
die Apostelgeschichte hıegen jedoch abgesehen VOoN den apostolıischen Kanon-
verzeichnıssen keıinerle1 Nachrichten über ıne apostolısche Anerkennung VOL.

Fine apostolische Approbation 1st AUr für einzelne nichtapostolische Schriften
des Kanons wahrscheinlic. Meınes Wıssens wiırd diese Argumentationsvarıante
er heute nıcht mehr vertreten

Die historisch-theologische Begründung der Kanongrenzen
iıne vierte Tuppe V ON Theologen begründet den Umfang des chrıftenkanons
anhand hıstorischer und (zumeıst zugleıich) theologischer Kriterien®

4 .17 Varianten der historisch-theologischen Begründung
Martın Luther

Martın Luther (1483-1 546) WAar 1mM Anschluss Augustın davon überzeugt,
ıne heıilıge Schrift könne nıcht iırren  56 Auch hat WI1IE Calvın ausdrücklıch
mıt einem Zeugn1s des eılıgen Gelstes gerechnet. Luther schreı1bt, der Heılıge
Geilnst wirke 1m menschlıchen Herzen Gewissheit über dıe Seligkeit””. Der Heılıge
(Gelst bestätige (jottes ahnrheı 1im Herzen®  g Allerdings nahm Luther das innere
Zeugn1s des eılıgen Geıistes, 1m Unterschie: ZUT oben (Abschnitt dargestell-
ten reformierten Posıtion, nıcht als exklusıves oder auch 11UT hauptsächlıches IA-
sStirument ZUT Bestimmung der Grenzen des Schriftenkanons In Anspruch, SOTNM-
dern oing In diıeser Frage einen anderen Weg

(GCS PXAL 246 Sch.); vgl Zahn, Geschichte des Neutestamentlichen Kanons, L, O
950 „Ursprung der Evangelıensammlung‘‘, und neuerdings Heckel, Vom Evangeli-

des aArkus ZU) viergestaltigen Evangelium, 120, Tübingen: Mohr, 1999,
192—207 „Dıe Sammlung mehrerer Evangelıen und die Johanneische Schule*‘‘

85 Vgl Althaus, Die christliche Wahrheit. Lehrbuch der Dogmatik, Gütersloh: Bertels-
INann, 1972, 1 50—1 Der Kanon des Neuen Testamentes‘“‘, 1er —164 Vor al-
lem Pedersen, „Die Kanonfrage‘‘, 89, möchte aufgrund eiıner Analyse neutestamentlicher
Aussagen zeıgen, „daß eiıne105  Wie begründen wir die Grenzen des neutestamentlichen Schriftenkanons?  ‚ kusevangelium ist historisch wahrscheinlich, die über die drei Synoptiker er-  scheint wenigstens möglich. Für den Hebräer-, den Judas-, den Jakobusbrief und  die Apostelgeschichte liegen jedoch — abgesehen von den apostolischen Kanon-  verzeichnissen — keinerlei Nachrichten über eine apostolische Anerkennung vor.  Eine apostolische Approbation ist nur für einzelne nichtapostolische Schriften  des Kanons wahrscheinlich. Meines Wissens wird diese Argumentationsvariante  daher heute nicht mehr vertreten.  4. Die historisch-theologische Begründung der Kanongrenzen  Eine vierte Gruppe von Theologen begründet den Umfang des Schriftenkanons  anhand historischer und (zumeist zugleich) theologischer Kriterien””.  4.1 Varianten der historisch-theologischen Begründung  4.1.1 Martin Luther  Martin Luther (1483-1546) war — im Anschluss an Augustin — davon überzeugt,  eine heilige Schrift könne nicht irren®°. Auch hat er — wie Calvin — ausdrücklich  mit einem Zeugnis des Heiligen Geistes gerechnet. Luther schreibt, der Heilige  Geist wirke im menschlichen Herzen Gewissheit über die Seligkeit”. Der Heilige  Geist bestätige Gottes Wahrheit im Herzen®®. Allerdings nahm Luther das innere  Zeugnis des Heiligen Geistes, im Unterschied zur oben (Abschnitt 2) dargestell-  ten reformierten Position, nicht als exklusives oder auch nur hauptsächliches In-  strument zur Bestimmung der Grenzen des Schriftenkanons in Anspruch, son-  dern ging in dieser Frage einen anderen Weg.  (GCS DÜ1‚ S. 246 Sch.); vgl. Zahn, Geschichte des Neutestamentlichen Kanons, I, S. 941—  950: „Ursprung der Evangeliensammlung“, und neuerdings Th. K. Heckel, Vom Evangeli-  um des Markus zum viergestaltigen Evangelium, WUNT Bd. 120, Tübingen: Mohr, 1999,  S. 192-207: „Die Sammlung mehrerer Evangelien und die Johanneische Schule“‘.  85  Vgl. P. Althaus, Die christliche Wahrheit. Lehrbuch der Dogmatik, Gütersloh: Bertels-  mann, °1972, S. 150-167: „Der Kanon des Neuen Testamentes“, hier S. 163-164. Vor al-  lem Pedersen, „Die Kanonfrage‘“, S. 89, möchte aufgrund einer Analyse neutestamentlicher  Aussagen zeigen, „daß eine ... Feststellung des Kanons noch immer auf einer dialektischen  Kombination historischer und theologischer Kriterien beruhen muß“.  86  W XVI, Sp. 2160; siehe dazu A. Buchholz, Schrift Gottes im Lehrstreit: Luthers Schrift-  verständnis und Schriftauslegung in seinen drei großen Lehrstreitigkeiten der Jahre 1521—  28, EHS XXIII Bd. 487, Frankfurt: Lang, 1993, bes. S. 237-240: „Die autoritative Dimen-  sion“‘.  87  W VL Sp. 599-560.  88  W VIIIL, Sp. 670. Darauf haben u. a. P. Althaus, „Gehorsam und Freiheit in Luthers Stel-  lung zur Bibel“ (1927), Theologische Aufsätze, Gütersloh: Bertelsmann, 1929, S. 140—-152,  hier, S. 141, und Appel, Kanon und Kirche, S. 28-29, hingewiesen.Feststellung des Kanons och 1immer auf eıner dıialektischen
Kombinatıon hıstorıischer und theologischer Kriıterien beruhen mu[l3‘*

XO XVI, Sp. 2160; sıehe dazu Buchholz, Schrift (rottes Im Lehrstreit: Luthers Schrift-
verständnis UN: Schriftausiegung INn seinen drei großen Lehrstreitigkeiten der re TD
28, EHS MT 48/, Frankfurt: Lang, 1993, bes PE STA „Die autoriıtatıve Dımen-
S10N““.

8}7 Y Sp 599—560
XX VIIL Sp 670 Darauf haben Althaus, „„‚Gehorsam und Freiheit ın Luthers Stel-

lung ZUT Bıbel*““ (1927) Theologische Aufsätze, Gjütersloh: ertelsmann, 1929, 140—152,
hıer, 141, un! ppel, Kanon und Kirche, 28—29, hingewlesen.
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In den Vorreden seinem Septembertestament (1522) unterschiıed Luther
innerhalb des Neuen Testaments zwıschen prımär und sekundär kanonıischen
CNrıiten Diıe der ersten ruppe bezeichnete als dıe Hauptbücher, Von denen

vier cnNrıliten des tradıtiıonellen Kanons unterschied. Allerdings schıed den
akobus-, den udas-, den Hebräerbrief und die Johannesoffenbarung nıcht end-
gültiıg AUus dem Kanon AUS$S sondern rückte 1E VOIN den Hauptbüchern ab, ındem

S1€e jede Überlieferung Aanls Ende des Neuen Testaments tellte und auf
ıne Nummerierung verzichtete””. DIiese Unterscheidung begründete anhand
inhaltlıcher und hıstorıischer Kriterien.

Hıstorısch orderte Luther VO  — einer kanonıschen Schrift, dass S1e Von einem
Apostel verfasst und VOIN der alten Kırche einhellıg anerkannt wurde. IDERN hıstor1-
sche Krıiterium der kırchlichen Anerkennung Luther alle vier Von

ıhm krıtisıerten chrıften 1Ins Feld?! Als hınreichendes Ausschlusskriterium annn
Luther dıie Uneinigkeıt der alten Kırche aber nıcht betrachtet aben, denn
hätte auch dıe Kanonizıtät des ebenfalls ange eıt umstrıttenen zweıten Pet-
rusbrıefs er der kleinen Johannesbriefe) .ın Zweıfel zıiıehen mMussen Dieses C1IS-

historische ı1terıum funktioniert OIIenbar 1Ur in Kombinatıion mıt mıindestens
einem weıteren Kanonkriterium.

Das zweıte hıstorische Kanonkriterium Luthers esteht In der apostolıschen
Abfassung eiıner chrıft. An anderer Stelle betonte Luther, dıie re der Apostel
N} Urc ıhre under bestätigt worden??. Die Apostel hätten nıcht als Menschen
geredet””. Dıesem zweıten ı1terıum wırd nach Luther ebenfalls keine der vier
VON ıhm krıitisıerten chrıften gerecht”“. Das könnte iın gedeutet werden, dass
Luther 1m TUn allenfalls echte) Apostelschrıiften als kanonısch anzuerkennen
bereıt W d  = Dass cdies nıcht der Fall ist.  'g erg1ıbt sıch jedoch daraus, dass das Mar-
kus- und das Lukasevangelıum SOWIE die Apostelgeschichte ohne weıteres als
kanonısch anerkannte, obwohl diese Bücher nıcht auf apostolısche Verfasser
zurückführte

o ers Sand, „Die Dıskrepanz zwıschen historischer Zufälligkeıt und normatıvem CAha-
rakter des neutestamentlichen Kanons als hermeneutisches Problem'  06 MTIThZ, (1973)

14 7—-160, 1l1er IA „Erst als Luther mıt dieser ertung zugleıich einen Kanon
schuf, indem die für seine Kırche normatıven Schriften reduzierte dadurch, da/l3 se1ine
ertung zugleıic. eıne Elıminierung ZUT olge atte, schrıtten dıe Konzılsväter eın  6 VOI-

sichtiger Lenning, Kanon IM Kanon, 2—-160, der dıe rage für unentsche1idbar hält
90 Vgl Kümmel, .„Luther und das Neue estament““,  c. Reformation und Gegenwart,

Marburg WE 1968, 1-11, 1er
Sıehe Luthers Vorreden ZUF ibel, Hg Bornkamm. Furche-Büchere1 238, Hamburg
Furche, 196/, 175,23—24 ebr, Jak, Jud, Apk); ‚1—2 (Jak); /9,12-14
(Apk); vgl 1A, Sp 746 und @ Sp 1750u

972 AlL, Sp 1910; Sp 620
903 V, Sp. 823—824; AlL, Sp 004

Vorreden, 175,24-176,6 (Hebr) 1/78,/-22 (Jak); 1 79,8—12 (Jud); 179,21-1 80,5
und 181,28—35 (Apk); Jak und Jud sıehe uch XI, Sp 345; A, Sp S 1 XIIL
Sp 581; Sp 119—120; Jud siehe weıterhın IX’ Sp 1753
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Inhaltlıch befragte Luther dıe neutestamentlıchen Bücher 1m 10 auf hre
rthodoxı1e und iıhre Christuszentriertheit. In der „Vorrede auf dıe pısteln
Jacob1 und ae  ‚C6 aus dem Tre 5A wırd zunächst theologisc dıe Ep1s-
te]l des akobus eingewandt, „daß S1e stracks wıder Paulum und alle andre
CNrıtften den erken dıe Rechtfertigung gibt  u95 uch der Hebräerbrief verie
In den ugen Luthers das inhaltliıche Kriterium der rthodox1ie Dıe Epıistel habe
„einen harten Knoten, daßß S1e 1m und 10 Kapıtel stracks verneıinet und Sd-

gel dıe Buße den Sündern nach der aufe; und 1m I: spricht, Sau habe Ruße
gesucht un doch nıcht gefunden, welches wıder alle Evangelıa und dıe pısteln

Paul1 ist‘  96 Dagegen gılt dıe Apokalypse Luther als orthodox?”, und dıies
scheıin auch für den Judasbrıief der Fall seIn.

Luthers bekanntestes Kanonkriterium lautete, auf dıie Epistel des akobus -
gewandt, ‚„„daß S1e 111 Chrıistenleute lehren, und gedenkt nıcht einmal In SOIC
langer TE des Eeidens:; der Auferstehung, des Ge1istes ChristıWie begründen wir die Grenzen des neutestamentlichen Schriftenkanons?  107  Inhaltlich befragte Luther die neutestamentlichen Bücher im Blick auf ihre  Orthodoxie und ihre Christuszentriertheit. In der „Vorrede auf die Episteln S.  Jacobi und Judae“ aus dem Jahre 1522 wird zunächst theologisch gegen die Epis-  tel des Jakobus eingewandt, „daß sie stracks wider S. Paulum und alle andre  Schriften den Werken die Rechtfertigung gibt“””. Auch der Hebräerbrief verfehlt  in den Augen Luthers das inhaltliche Kriteriuum der Orthodoxie. Die Epistel habe  „einen harten Knoten, daß sie im 6. und 10. Kapitel stracks verneinet und versa-  get die Buße den Sündern nach der Taufe; und im 12. spricht, Esau habe Buße  gesucht und doch nicht gefunden, welches wider alle Evangelia und die Episteln  S. Pauli ist“”°. Dagegen gilt die Apokalypse Luther als orthodox””, und dies  schein auch für den Judasbrief der Fall zu sein.  Luthers bekanntestes Kanonkriterium lautete, auf die Epistel des Jakobus an-  gewandt, „daß sie will Christenleute lehren, und gedenkt nicht einmal in solch  langer Lehre des Leidens, der Auferstehung, des Geistes Christi ... Auch ist das  der rechte Prüfstein, alle Bücher zu tadeln, wenn man siehet, ob sie Christum  treiben oder nicht“”®. Auch die Johannesoffenbarung predigt Christus nach Lu-  thers Urteil nicht klar und rein”. Der Hebräer- und der Judasbrief scheinen die-  sem Kriterium Luthers genügen zu können.  Aus der Summe dieser vier Einzelkriterien ließe sich, unter Beachtung ihres  unterschiedlichen Gewichts, folgendes Gesamtkriterium ableiten: Die Schrift ei-  nes Apostelschülers kann nur dann als (primär) kanonisch gelten, wenn sie  zugleich christuszentriert und orthodox ist. Luthers Votum gegen die Zugehörig-  keit des Judasbriefs zu den neutestamentlichen Hauptbüchern folgt allerdings  nicht dieser Regel, da der Reformator diesem Brief in den wenigen Sätzen, die er  ihm gewidmet hat, weder theologische Fehler noch. einen Mangel an Christus-  zentriertheit vorwirft. Möglicherweise ist die aus den vier Einzelkriterien gewon-  nene Gesamtregel also nicht ganz korrekt. Oder Luther hatte gegenüber dem In-  halt dieses kurzen Briefes doch gewisse Vorbehalte, die er nicht ausführlich ent-  faltet hat. Oder ist er mit diesem Buch nicht ganz konsequent verfahren? Wahr-  scheinlich lässt sich dieses Problem nicht definitiv aufklären.  [ E O8 Hauptbücher [ Hebr [ Jak —[ Jud ]  Apk  E O  BA  KDn  (  +  P  B  Christuszentriertheit  E  Bn assn  G  féi  95  Vorreden, S. 177,7-19,  96  Vorreden, S. 176,7-15.  97  Vorreden, S. 180,19-25.  98  Vorreden, S. 177,20-178,3.  99  Vorreden, S, 180,19-25.Auch ist das
der rechte Prü{fsteın, alle Bücher adeln, WEnnn Inan sıehet, ob Ss1e Chrıistum
treiben oder nicht  «98. uch dıe Johannesoffenbarung predigt Chrıstus nach VAa-
thers SI nıcht klar und eın Der Hebräer- und der Judasbrief scheinen die-
SCHN Krıiteriıum Luthers genügen können.

Aus der Summe dieser vıer Eıinzelkriterien 16© sıch, unter eaCc  ng iıhres
unterschiedlichen Gewichts, folgendes Gesamtkrıiterirum ableıten: Die Schrift el-
”nes Apostelschülers kann AUr AAannn als (primär, kanonisch gelten, Wenn SIe
zugleic. christuszentriert und orthodox ist. Luthers Votum die ugehörı1g-
keıt des Judasbriefs den neutestamentlıchen Hauptbüchern olg allerdings
nıcht diıeser epgel; da der Reformator dAesem TIE in den wenıgen Sätzen, dıe
ıhm gew1ıdmet hat, weder theologische Fehler noch eınen Mangel stus-
zentriertheit vorwirft. Möglıcherweıis ist dıe Aaus den vier Einzelkriterien ON-
HCHE Gesamtrege]l also nıcht SanzZ korrekt Oder Luther hatte gegenüber dem In-
halt dieses kurzen Briefes doch gewIlsse Vorbehalte, dıie nıcht ausführlich ent-
faltet hat Oder ist mıt diesem Buch nıcht ganz konsequent verfahren? Wahr-
scheinlıch lässt sıch dieses Problem nıcht definıtiv aufklären.

| Hauptbücher | Hebr | Jak | Jud Ank

EL
Christuszentriertheit A  E(+) /+|+|<|<

95 Vorreden, 77,7-19
96 Vorreden, —d
9'/ Vorreden, 80,19—25
0® Vorreden, 77,20-1 78,3
99 Vorreden, 180,19—25
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In einıgen Formulıerungen seliner Vorreden geht Luther allerdiıngs noch eınen
chrıtt weıter als dıe bısher tormuherte Grundregel erkennen lässt iıne dieser
Formulıerungen CIrı die Johannesoffenbarung, die Luther in der entsprechen-
den Vorrede se1lInes Septembertestaments Von L5 nıcht als das Werk e1InNnes
postels gelten aı In der Fassung VON 530 1€e. dıe Frage, ob dıe poka-
lypse VO Apostel Johannes verfasst sel, dagegen offen Se1n e1l. dıie Apo-
kalypse könne nıcht den Hauptbüchern des Neuen LTestaments gerechnet WEeT-

den, scheıint davon unabhängig SeIN. enbar hatte Luther keıine ogrundsätzlı-
chen Bedenken, auch eıne VOoNn einem Apostel verfasste Schrift als sekundär ka-
nonısch einzustufen, W CN Eınwände ıhren Inhalt hatte Diese Beobach-
tung findet In einem pomtierten Spiıtzensatz Luthers Jakobusbrief ıne Be-
stätigung: „Was Christum nıcht e  e ‘9 das ist nıcht apostolısch, wenn’s gleich
Petrus oder Paulus ehrete Wıederum, W das Chrıstum predigt, das ist aposto-
1SC. wenn’s gleich udas, Hannas, Pılatus und Herodes täte  cc102 Das lJektiv
‚apostolıisch‘ wırd hıer nıcht ın personaler, sondern In inhaltlıcher Hınsıcht VCI-

103wendet Der zweıte Satz erinnert Schrıiftstellen W1e Joh 9,19—22 und VOT
em Joh 1,49—52 er erste Satz ze1gt, dass ın den Augen Luthers auch DOS-
tel unkanonısche bZw kanonunwürdige theologische Aussagen machen können.
Danach ist das oben formulierte Gesamtkrıteriıum, das Luther ZUT Identifizierung
prımär und sekundär kanonischer Schriften anwandte, e1In Element TWEeI-
te;  3 Schriften VoNn Apostelschülern und pnosteln können 1Ur dann als (prımär
kanonıisch gelten, WECNN S1e zugleic christuszentriert und Tthodox S1nd.

4A 19 Johann Davıd Michaelıs

Der namhafteste und ohl auch konsequenteste Vertreter der Ansıcht, 1Ur echte)
Apostelschrıiften selen kanonisch, WarTr der Phılosophieprofessor Johann Davıd
Miıchaelıs (171717919. Michaelıs lehnte ın selner og2maltli, eiın „vVvonNn en an-
dern Beweılısen unabhängi1g(es)“ Zeugn1s des eılıgen (Je1lstes als Kanonkriter1-

ab104 Dıie Kanonkriterien sSIınd se1iner Überzeugung nach vornehmlıc histor1-
scher Seine kanontheologische Posıtion, die 1mM ersten Band der se1t 750
iın mehreren Auflagen gedruckten 'Kinleitung IN die göttlichen Schriften des Neu-

Bundes entfaltete, lässt sıch In Wel1 rundthesen zusammentTassen.
Erstens IC Michaelis cdie Inspıration elıner Schrift für die entscheıdende Be-

dingung ıhrer Kanonizität  105 Weıl inspirlierte Autoren ihre Bücher „unter dem

100 Vorreden, 179,21—28
101 Vorreden, 181,28—35
1L02 Vorreden, ‚3—6
103 Vgl Zahn, Die hleibende Bedeutung, 17-18; Maurer, „Luthers Verständnis des MNECU-

testamentliıchen Kanons‘‘, Die Verbindlichkeit des Kanons, FuH 1 9 Berlın: Luther1-
sches Verlagshaus, 1960, 47—77, 1eT 62—63

104 übıngen: Tan. und Schramm, 1789,
105 Einleitung, I’ 1mM Folgenden 1m Haupttext 11UT mıt Seıitenzahl zıtıert
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Beystand des eılıgen eistes‘* verfassten, \der sS1e VOT jenen ırthümern ewahr-
(e, oft sS1e nöthıg hatten““, ist nach Michaelıs eın auf inspıirıerte CcNrıfiten
begrenzter Kanon irrtumslos ( 85) Nıcht inspirierte CNrıften se]len dennoch
nıcht unbrauchbar, ‚„ WCNN S1e 11UT > Ww1e gute hıstorische CNrıften glaub-
würdıg SINd“106.

7 weıtens betrachtete Michaelıis persönliche Apostolizität des Autors als nNOT-
wendige edingung für die Inspiration und damit für die Kanonizität einer
Schrift. Er konnte nıcht erkennen, „„wl1e INan die olgerung gültıg machen ll
der und der begleıtete eiınen Apostel als Gehülfe auf seinen Reısen, also sınd SEe1-

Bücher inspirırt“ (I 89) Daher estand das es entschei1dende Kanonkrite-
rum, mıt dem Michaelıs dıe urchrıistliıchen CANrıtiten überprüfte, iın der rage
„sınd S$1e ächt, und WITKI1IC VO  — dem Apostel, dem 1@e zugeschrieben werden‘?“‘‘
(I 78) Aus diesem rund sej]en das Markus- und das Lukasevangelıum, ob-
ohl S1e VoNn den posteln etrus und Johannes gebilligt worden eın mögen,
nıcht als kanonısch anzuerkennen  107  “ Der Jakobusbrie S@e1 1Ur kanonisch, GT
nıcht VO albbruder Jesu, sondern VOIN einem der beiden gleichnamıgen ApOoSs-

108te] stammt Und der Hebräerbrief sSEe1 1Ur normatıv, alls Aaus der Feder des
postels Paulus geflossen ist (I /9) Dieser historische Ansatz atte unmıiıttel-
bare Konsequenzen „Weıl der Brief Judä un dıie Offenbarung Johannıs mIır

(‘]09‚zweiıtelhaft sınd, hre ich dus iıhnen in der Dogmatık keıne Beweimsstellen

Aa 3 Theodor Zahn

Der Lutheraner Theodor Zahn 8-1 hat sıch 898 ın eıner 1m Vergleıich
seinen umfangreichen Arbeıten ZUT Kanongeschichte außerst appen

Schriuft Bestimmung des Umfangs des neutestamentlichen chrıftenkanons
geäußert. SIıe WarTr in erster Linıie der vehementen Ausemandersetzung mıt der
reformierten Kanonbegründung gew1dmet. Seinen eigenen Standpunkt formulhıier-

Zahn 1mM Anschluss Luther Er betrachtete dıe Urteile des Reformators über
die VO  —_ ıhm krıtiısıerten chrıften ZWaT durchgehend als unzutreffend, 1e 6S
aber für unzulässıg, eiıne geistliıche und hıistorische 101 der neutestamentlichen
cnNrıften grundsätzlıc als unberechtigt verwerfen‘ L

emerkenswert ist, W1e Z ahn das Von anderen Theologen bestrittenee ZUuT
krıtischen Beurteilung der neutestamentlichen Bücher AUS diesen selbst ableıtete,
spez1ıe dus den paulınıschen Briefen ess YZ1 KOor 12,3-11; Kor

„gerade gegenüber olchen Außerungen, weiche sıch selbst für inspırıert
ausgeben un!: VO  — Anderen aliur gehalten werden, ıst nach Paulus dıe Krıtik ıne

106 Zitiert ach ümmel, Das Neue T: estameni.' Geschichte der Erforschung seiner
Probleme, L3, München Alber, 1970, 84A4—_RS

107 Dogmatik, 78
108 Angeführt ach Kümmel, Das Neue Lestament, x5—6
109 ogmaltik, ST

Die hleibende Bedeutung, 54—-55; iIm Folgenden 1m Haupttext L1UT mıt Se1itenzahl zıtiert.
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ganz besonders heılıge Pflicht110  Armin D. Baum  ganz besonders heilige Pflicht ... Die Pflicht der von Paulus geforderten Kritik  besteht für uns gegenüber jedem geistlichen Lied, für welches Aufnahme in un-  ser Gesangbuch gefordert wird, jedem Katechismus, der eingeführt werden soll,  Jeder Predigt, die wir hören ... Die Pflicht solcher Kritik besteht auch gegenüber  den Schriften des Neuen Testaments, und es ist eine arge Abweichung von der  gesunden apostolischen Lehre, wenn man meint, daß die Schriften des Neuen  Testaments darum, weil sie der Kirche für inspiriert gelten, über die jetzt in Rede  stehende Kritik von vornherein erhaben seien. Denn gerade die in eminentem  Sinne inspirierte Rede des Propheten bedarf nach Paulus vor aller anderen Rede  dieser Kritik. Niemand kann auch bestreiten, daß diese Pflicht für die Kirche be-  stand und von ihr ausgeübt wurde während der Jahrhunderte, in welchen der Ka-  non in der Bildung begriffen war. Aber diese Pflicht lebt wieder auf, so oft die  Frage nach der richtigen Abgrenzung des Kanons aufs neue an die Kirche heran-  tritt, wie es in den Tagen der Reformation geschehen ist“ (S. 44-46).  Maßgeblich für die Begründung der Grenzen des Schriftenkanons ist nach  Zahn „eine ernstliche Forschung nach dem wirklichen Ursprung der heiligen  Schriften“ sowie „die auf den Inhalt der Schriften gerichtete Kritik“ (S. 50). Zahn  hat in seiner neutestamentlichen Einleitung sämtliche 27 Schriften des traditio-  nellen Kanons als literarisch echte Produkte der apostolischen Zeit eingestuft‘!'.  Ebenso hat er in seiner neutestamentlichen Theologie keine theologischen Wi-  dersprüche zwischen den neutestamentlichen Autoren identifiziert‘!?*. Wahr-  scheinlich war auch dies eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass er den neu-  testamentlichen Schriftenkanon in seinen traditionellen Grenzen anerkannt hat.  Die Feststellung eines theologischen Widerspruchs hätte eine Verkleinerung des  Schriftenkanons erzwungen: „Wer von dem Evangelium, wie es Paulus gepredigt  und entwickelt hat, im Glauben durchdrungen ist, kann nicht gleichzeitig sich vor  dem Jakobusbrief als einem für ihn und die ganze Kirche maßgebenden Gottes-  wort beugen, solange er diesen dahin versteht, daß Jakobus in der centralen Frage  nach dem Weg zur Gerechtigkeit und Seligkeit das Gegenteil von dem lehrt, was  Paulus gelehrt hat“ (S. 52-53)!!*. Allerdings betrachtete Zahn die traditionelle  Kanonabgrenzung als zutreffend, da in seinen Augen alle 27 Bücher aus der  apostolischen Zeit stammen und orthodox sind.  111 U. Swarat, Alte Kirche und Neu.es Testament: Theodor Zahn als Patristiker, TVGMS Bd.  342, Wuppertal: R. Brockhaus, 1991, S. 404.  112 Grundriß der Neutestamentlichen Theologie, Leipzig: Deichert, 1928.  113 Vgl. J. I. Packer, God has Spoken, Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1979, S. 123 = Wie  Gott vorzeiten geredet hat ... Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift, Telos Theologie,  Bad Liebenzell: VLM, 1988, S. 137: „Würden sich Paulus und Jakobus wirklich wider-  sprechen, wäre Luthers Haltung zu verteidigen, denn der inspirierende Geist Gottes wider-  spricht sich selbst nicht‘‘; ähnlich H; Stadelmann, Grundlinien eines bibeltreuen Schriftver-  Ständnisses, Wuppertal: R. Brockhaus, ’1996, S. 51-56: „Kritische Äußerungen Luthers  zur Schr_ift“‚ hier S. 55-56.Die Pflicht der VOoNn Paulus geforderten Krıitik
esteht für unNns gegenüber jedem geistlıchen Lied, für welches uInahme In
SCT Gesangbuch geforde wird, jedem Katech1smus, der eingeführt werden soll.
Jeder Predigt, dıe WIT hören110  Armin D. Baum  ganz besonders heilige Pflicht ... Die Pflicht der von Paulus geforderten Kritik  besteht für uns gegenüber jedem geistlichen Lied, für welches Aufnahme in un-  ser Gesangbuch gefordert wird, jedem Katechismus, der eingeführt werden soll,  Jeder Predigt, die wir hören ... Die Pflicht solcher Kritik besteht auch gegenüber  den Schriften des Neuen Testaments, und es ist eine arge Abweichung von der  gesunden apostolischen Lehre, wenn man meint, daß die Schriften des Neuen  Testaments darum, weil sie der Kirche für inspiriert gelten, über die jetzt in Rede  stehende Kritik von vornherein erhaben seien. Denn gerade die in eminentem  Sinne inspirierte Rede des Propheten bedarf nach Paulus vor aller anderen Rede  dieser Kritik. Niemand kann auch bestreiten, daß diese Pflicht für die Kirche be-  stand und von ihr ausgeübt wurde während der Jahrhunderte, in welchen der Ka-  non in der Bildung begriffen war. Aber diese Pflicht lebt wieder auf, so oft die  Frage nach der richtigen Abgrenzung des Kanons aufs neue an die Kirche heran-  tritt, wie es in den Tagen der Reformation geschehen ist“ (S. 44-46).  Maßgeblich für die Begründung der Grenzen des Schriftenkanons ist nach  Zahn „eine ernstliche Forschung nach dem wirklichen Ursprung der heiligen  Schriften“ sowie „die auf den Inhalt der Schriften gerichtete Kritik“ (S. 50). Zahn  hat in seiner neutestamentlichen Einleitung sämtliche 27 Schriften des traditio-  nellen Kanons als literarisch echte Produkte der apostolischen Zeit eingestuft‘!'.  Ebenso hat er in seiner neutestamentlichen Theologie keine theologischen Wi-  dersprüche zwischen den neutestamentlichen Autoren identifiziert‘!?*. Wahr-  scheinlich war auch dies eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass er den neu-  testamentlichen Schriftenkanon in seinen traditionellen Grenzen anerkannt hat.  Die Feststellung eines theologischen Widerspruchs hätte eine Verkleinerung des  Schriftenkanons erzwungen: „Wer von dem Evangelium, wie es Paulus gepredigt  und entwickelt hat, im Glauben durchdrungen ist, kann nicht gleichzeitig sich vor  dem Jakobusbrief als einem für ihn und die ganze Kirche maßgebenden Gottes-  wort beugen, solange er diesen dahin versteht, daß Jakobus in der centralen Frage  nach dem Weg zur Gerechtigkeit und Seligkeit das Gegenteil von dem lehrt, was  Paulus gelehrt hat“ (S. 52-53)!!*. Allerdings betrachtete Zahn die traditionelle  Kanonabgrenzung als zutreffend, da in seinen Augen alle 27 Bücher aus der  apostolischen Zeit stammen und orthodox sind.  111 U. Swarat, Alte Kirche und Neu.es Testament: Theodor Zahn als Patristiker, TVGMS Bd.  342, Wuppertal: R. Brockhaus, 1991, S. 404.  112 Grundriß der Neutestamentlichen Theologie, Leipzig: Deichert, 1928.  113 Vgl. J. I. Packer, God has Spoken, Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1979, S. 123 = Wie  Gott vorzeiten geredet hat ... Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift, Telos Theologie,  Bad Liebenzell: VLM, 1988, S. 137: „Würden sich Paulus und Jakobus wirklich wider-  sprechen, wäre Luthers Haltung zu verteidigen, denn der inspirierende Geist Gottes wider-  spricht sich selbst nicht‘‘; ähnlich H; Stadelmann, Grundlinien eines bibeltreuen Schriftver-  Ständnisses, Wuppertal: R. Brockhaus, ’1996, S. 51-56: „Kritische Äußerungen Luthers  zur Schr_ift“‚ hier S. 55-56.Dıiıe Pflicht olcher Krıtik esteht auch gegenüberden cnNrılten des Neuen Testaments, und ist iıne ArSc Abweichung VO  _ der
gesunden apostolıschen Lehre: WCNnN INan meınt, daß dıe CNArıften des Neuen
Testaments darum, weıl S1e der Kırche für inspirliert gelten, über dıe Jjetzt in Rede
stehende Krıtik VOoN vornhereın rhaben selen. Denn gerade dıe iın emınentem
Siınne inspırıerte Rede des Propheten bedarf nach Paulus VOT er anderen Rede
dieser Krıtik Nıemand kann auch bestreıiten, da diese Pflicht für die Kırche be-
stand und VON iıhr ausgeübt wurde während der Jahrhunderte, In welchen der IA
NOn ın der Bıldung begriffen WAärT. ber diese Pflicht ebt wlieder auf, oft die
Frage nach der richtigen Abgrenzung des Kanons aufs NCUC dıe Kırche heran-
trı WIe ıIn den agen der Reformatıon geschehen ist‘  66 S 44-—46)

Maßgeblich für dıe Begründung der Grenzen des chrıftenkanons ist nach
Zahn „eıne ernstliche Forschung nach dem wıirklıchen Ursprung der eılıgenC6 SOWIe „dıe auf den Inhalt der chrıften gerichtete Krıitik“‘ (S 50) Zahn
hat 1in seiner neutestamentlichen Eıinleitung sämtlıche DE chrıften des tradıt10-
nellen Kanons als lıterarısch echte TOduKktTe der apostolischen eıt eingestuft  lllEbenso hat in seliner neutestamentlıchen Theologıie keıne theologischen W1-
dersprüche zwıschen den neutestamentlichen Autoren identifiziert  112 Wahr-
schemmnlıch WAar auch dies eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass den NCU-
testamentlichen Schriftenkanon ın selinen tradıtionellen Grenzen anerkannt hat
Dıie Feststellung eines theologischen Wıderspruchs hätte iıne Verkleinerung des
Schrıftenkanons ‚WU: ME VoNn dem Evangelıum, WI1Ie Paulus gepredigtund entwickelt hat, 1m Glauben durchdrungen ist, kann nıcht gleichzeitig sıch VOT
dem Jakobusbrief als einem für ihn und dıie Kırche maßgebenden (jottes-
WOTT beugen, solange diesen 1n versteht, daß akobus In der centralen ragenach dem Weg zur Gerechtigkeit und Selıgkeit das Gegenteil Von dem lehrt, Was
Paulus aele hat“‘ (S 2:53) Allerdings betrachtete Zahn dıe tradıtionelle
Kanonabgrenzung als zutreffend, da IN seinen Augen alle B Bücher AUS der
apostolischen eılt sSiammen und orthodox SINd.

1 Swarat, Alte Kirche Un Neues Testament: Theodor ahn als Patristiker,
342, Wuppertal: Brockhaus, 1991 404

112 Grundriß der Neutestamentlichen Theologie, Le1ipzig. Deıichert, 1928
E Vgl Packer, (r0od has Spoken, Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1979, 123 Wie

ott Vorzeıten geredet hat110  Armin D. Baum  ganz besonders heilige Pflicht ... Die Pflicht der von Paulus geforderten Kritik  besteht für uns gegenüber jedem geistlichen Lied, für welches Aufnahme in un-  ser Gesangbuch gefordert wird, jedem Katechismus, der eingeführt werden soll,  Jeder Predigt, die wir hören ... Die Pflicht solcher Kritik besteht auch gegenüber  den Schriften des Neuen Testaments, und es ist eine arge Abweichung von der  gesunden apostolischen Lehre, wenn man meint, daß die Schriften des Neuen  Testaments darum, weil sie der Kirche für inspiriert gelten, über die jetzt in Rede  stehende Kritik von vornherein erhaben seien. Denn gerade die in eminentem  Sinne inspirierte Rede des Propheten bedarf nach Paulus vor aller anderen Rede  dieser Kritik. Niemand kann auch bestreiten, daß diese Pflicht für die Kirche be-  stand und von ihr ausgeübt wurde während der Jahrhunderte, in welchen der Ka-  non in der Bildung begriffen war. Aber diese Pflicht lebt wieder auf, so oft die  Frage nach der richtigen Abgrenzung des Kanons aufs neue an die Kirche heran-  tritt, wie es in den Tagen der Reformation geschehen ist“ (S. 44-46).  Maßgeblich für die Begründung der Grenzen des Schriftenkanons ist nach  Zahn „eine ernstliche Forschung nach dem wirklichen Ursprung der heiligen  Schriften“ sowie „die auf den Inhalt der Schriften gerichtete Kritik“ (S. 50). Zahn  hat in seiner neutestamentlichen Einleitung sämtliche 27 Schriften des traditio-  nellen Kanons als literarisch echte Produkte der apostolischen Zeit eingestuft‘!'.  Ebenso hat er in seiner neutestamentlichen Theologie keine theologischen Wi-  dersprüche zwischen den neutestamentlichen Autoren identifiziert‘!?*. Wahr-  scheinlich war auch dies eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass er den neu-  testamentlichen Schriftenkanon in seinen traditionellen Grenzen anerkannt hat.  Die Feststellung eines theologischen Widerspruchs hätte eine Verkleinerung des  Schriftenkanons erzwungen: „Wer von dem Evangelium, wie es Paulus gepredigt  und entwickelt hat, im Glauben durchdrungen ist, kann nicht gleichzeitig sich vor  dem Jakobusbrief als einem für ihn und die ganze Kirche maßgebenden Gottes-  wort beugen, solange er diesen dahin versteht, daß Jakobus in der centralen Frage  nach dem Weg zur Gerechtigkeit und Seligkeit das Gegenteil von dem lehrt, was  Paulus gelehrt hat“ (S. 52-53)!!*. Allerdings betrachtete Zahn die traditionelle  Kanonabgrenzung als zutreffend, da in seinen Augen alle 27 Bücher aus der  apostolischen Zeit stammen und orthodox sind.  111 U. Swarat, Alte Kirche und Neu.es Testament: Theodor Zahn als Patristiker, TVGMS Bd.  342, Wuppertal: R. Brockhaus, 1991, S. 404.  112 Grundriß der Neutestamentlichen Theologie, Leipzig: Deichert, 1928.  113 Vgl. J. I. Packer, God has Spoken, Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1979, S. 123 = Wie  Gott vorzeiten geredet hat ... Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift, Telos Theologie,  Bad Liebenzell: VLM, 1988, S. 137: „Würden sich Paulus und Jakobus wirklich wider-  sprechen, wäre Luthers Haltung zu verteidigen, denn der inspirierende Geist Gottes wider-  spricht sich selbst nicht‘‘; ähnlich H; Stadelmann, Grundlinien eines bibeltreuen Schriftver-  Ständnisses, Wuppertal: R. Brockhaus, ’1996, S. 51-56: „Kritische Äußerungen Luthers  zur Schr_ift“‚ hier S. 55-56.Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift, Telos Theologıe,Bad Liebenzell VLM, 1988, 3A ‚Würden sıch Paulus und akobus WITrK1ıc wıder-
sprechen, wäre Luthers Haltung verteidigen, enn der inspirıerende €e1s es wıder-
spricht sıch selbst niICHt: ähnlıich Stadelmann, Grundlinien eiInes bibeltreuen Schriftver-ständnisses, Wuppertal: Brockhaus, 1996, 5155 „Kriıtische Außerungen Luthers
ZUT chr_ift“‚ MEn Sn A
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Herman Rıdderbos

Obwohl Herman Rıdderbos SCINCH Ansatz der reformiıerten TIradıtion An-
chluss Johannes Calvın entfaltet betrachtet NtierschI1ie: anderen
calvınıstischen Theologen nıcht das 1iIL1NETC Zeugn1s des eılıgen Ge1lstes als aus-

schlaggebendes Kanonkriterium 1eImenNnr kombiniert hıstorische und ınhalt-
4C ıterıen wobe!l allerdiıngs dıie echten Apostelschriften Von nhaltlı-
chen Bewertung ausnı

Weıl das Neue JTestament gegenüber dem apostolıischen Wort nıcht ZUT ach-
prufung, sondern ZUT Unteror  ung auffordere hält Rıdderbos den Nachweis
hıstorıscher Apostolızıtät für CIn ausreichendes Kanonkriterium:‘ Idıe VON Zahn
angeführten Belegstellen für dıe Notwendigkeıt inhaltlıchen Überprüfung
des prophetischens Thess A Kor 29) heßen sıch nıcht auf dıie
Apostel anwenden (S 45) Als jeder iınhaltlıchen Krıtik grundsätzlıc entzogen
hätten nıcht 11UT dıie WO samt Paulus gelten sondern auch andere kırchen-
begründende Persönlichkeiten WIC akobus (Gal 19) oder Andronıkus und Ju-
11124Ss (Röm 16 (S 45 50) Lediglıch dıe Kanonıizıtät der CnNrıfiten der übrıgen
nıcht-apostolischen Autoren der apostolıschen eıt SC1I Urc Vergleıch
ıhres nhalts miıt dem der VON posteln verfassten Bücher bestimmen
(S 5 ] 71) Insoweıt überprüft Rıdderbos dıie anonabgrenzung hıstorisch und
theologisc Bücher sind kanonisch Wenn SIEC entweder VonNn Apostel SLIAM-
Men oder VoNn NEe Apostelschüler sSiammen und ich als orthodox erweisen

AIlr Harrıs

In wıederum etiwas anderen Ausprägung vertrıtt der Alttestamentler
AIr AaTrTıs dıe Ansıcht die Kanonizıtät Schrift hänge ausschheßlic Von

der Identıität ıhres Verfassers ab In der alten Kirche Aur Schriften als Kka-
nonisch anerkannt worden die entweder eigenhändig oder MIit Mitar-
heiters UrC. der zwölf Apostel oder Paulus verfasst worden er
111 Harrıs NUTr solche Bücher als kanonısch akzeptieren für dıe sich dıes wahr-
scheinliıch machen lässt  115 Im Unterschie: Miıchaelıs erkennt CL darum auch
JENC Schrıften als NOTMATIV dıe AaUus der Feder Apostelschülers geflossen
sınd War könne 1Ne6 chrıft deren Inhalt nıcht mi1t dem Evangelıum übereın-
stimme nıcht kanonısch C1MN ber WIC Michaelıs und ohl auch Rıdderbos hält
Harrıs für ausgeschlossen dass geistbegabten Apostel er Apostel-

114 Heilsgeschiedenis Cn Heilige Schrift Va[]an het Nieuwe Testament. Het Van het Nieuwe
Testament, Kampen: Kok, 955 Begründung des Glaubens: Heilsgeschichte und Heilige
Schrift, Wuppertal: Brockhaus, 1963,

15 Inspiration and Canonicity of the Bible An Historical and Exegetical Study, Tanı Rapıds
7ondervan 195 / 2847294 1er 28471286 294 Folgenden m11 Seıtenangabe
Haupttext angeführt
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mıtarbeıter) unorthodoxe Aussagen unterlaufen (S 293—294), dass CIn inhalt-
lıch-theologisches Krıterium praktısch nıcht Kraft Irıtt

John enham

ıne hnlıche Posıtiıon Vertrıtt der TIıte John enham SCIHNECIN
erstmals 977 erschıenenen Buch Christ and the uch 5T gesteht Luther
grundsätzlıc das Recht die Kanongrenzen Frage tellen Iieses
e ergebe sıch daraus dass die (Girenzen des Kanons auf Zusammen-
spie. objektiver und subjektiver Faktoren beruhen Der objektivene Jesu und
der Apostel stehe dıe sub] ektive Rezeption derselben Uurc dıe Kırche gegenüber
(S 185) Ine Schrift der sich ein theologischer Irrtum nachweisen lässt kann
nach Wenham keinen ALz Kanon beanspruchen S 89)117 ıne Revısıon
der Kanongrenzen 1ST Wenham zufolge er ZWaTr unwahrscheinlich aber nıcht
unmöglıch er Generatıiıon SC1I aufgegeben dıe Kanongrenzen erneut
überprüfen CS 64—] 66)

Wenham betrachtet diese Posıtion TOTLZ iıhrer Offenheıiıt als ausreichende Basıs
für 1ICcH auf dıe Heılıge Schrift gegründeten chrıistlichen Glauben (S 166—168).
Im Übrigen absolute ewelse grundsätzlıc weder 1 hıstorıschen noch ı
theologischen Fragen erbringen. „The human intellect Ven when renewed Dy
the Holy pırı Cannot know wıth absolute certaınty“ (S pO2)) Und selbst WEeNN
CS Zuge Kanonrevısıon ZUT ussche1dung etwa des Jakobusbriefs käme
WAalc dies ‚W alr schmerzlıch aber keın substantieller theologischer Verlust
S 193)

Anmerkungen ZUr historisch theologischen Begründung
Aus der IC vieler Wıssenschafftler würde der neutestamentliche Schriftenka-
NOoNn be]1 /ugrundelegung des Krıiteriums der Orthodoxie erheblich INmMMMEeN-

schrumpfen Wer beispielsweise mıt Kümme!l der ublehre des eDräa-
tbriefs dem Glaubensbegriff der Pastoralbriefe dem Zwischenreich der poka-
lypse und der Erlösungslehre des zweıten Petrusbriefs sachlıchen 1der-
Spruc ZUT zentralen Christusverkündigung des Neuen JTestaments erkennt  118
mMusste dıie betreffende Schriften als (janze AdUus dem Kanon ausscheı1den nlı-
che Folgen hätte für CIN1SC CNrıtften WEeNN INan das Krıterium der Abfassung
Hre 1CH Apostel oder Apostelmıitarbeiter aufgrund der Von Kümmel oder
chnelle vertretenen Ergebnisse der neutestamentlichen Eınleitung auf den

Jesus UN) die Bibel 189 Folgenden 1Ur mi1t Seıtenangabe Haupttext zıtıert
, Vergleichbar mi1t der Von Wenham vertretenen Posıtion 1ST die VonNn Ellıs formulierte

Bereıitschaft, den zweıten ®  sbrıief, falls sıch als lıterarısche Fälschung CTWICSC, AUS
dem Kanon auszuschlıeßen; The Making of the New Testament Documents, 1D11Ca Inter-
pretatıon Serles 3 9 Leiden T1 1999, 794 Anm 306

118 „Notwendigkeıit und (Grenze“; AF EN
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chrıftenkanon anwenden würde  119 ber dieser Sachverha) braucht uns 1Im
Rahmen uUuNnserer Fragestellung nıcht weıter interessieren.

AD Kkanon und ogma
Eın zentraler Eınwand das stark Von Luther Modell der - Kanon-
begründung stammt Von Vertretern einer katholischen Kanonkonzeption. Es
unter das VO  - Ziegenaus geäußerte eıl, mit der Annahme eines offenen Kanons
verliere die Kirche hre nNOrmaltıve Basıis für die Entscheidung kontroverstheolo-
gischer Fragen‘“. Dıesen Einwand würden wahrscheinlic auch Vertreter der
evangelıkalen Varıante der ekklesiologischen anonabgrenzung das hısto-
riısch-theologische Modell vorbringen.

Dagegen ıst daran erinnern, dass die Kırche In den ersten sechs Jahrhunder-
ten ihrer Geschichte In verschiedenen Regionen und Gemeinden Schriftensamm-
lungen mıt unterschiedlichem mfang als kanonisch betrachtet hat SO galt der
Hebräerbrief ZWar seı1t frühester eıt In Alexandrien als heıilıge Schrift, esa.
aber 1m Westte1l der Kırche bıs etwa ZUT Miıtte des Jh.s keinen kanonischenRang12]. Andererseits galt der Barnabasbrief Männern WIEe Clemens VvVon Ale-
xandrıen und Origenes als heilige Schrift'?? Und der Hırte des Hermas SCNOSS In
Teıjlen der Kırche bis 1Ins und JIh kanonisches Ansehen‘  23  n 1Irotzdem War dıe
Kırche In den ersten Jahrhunderten iın der Lage, auf der Basıs iıhres ifenen DZw.
divergierenden Kanons solıde Urteile weıtreichenden theologischen FragenWIEe der TIrmitätslehre und der Chrıistologie abzugeben. Weıterhin llegen bıs heute
In vielen prachen 11UT unvollständige Bıbelübersetzungen VO  z 1IrKIlıc proble-matısch ist dıes VOT em ın den Fällen, 1in denen auf zentrale Bücher (wıeGenesI1is oder Exodus) oder auf das gesamte Ite J estament verzichtet
wurde.

Im Übrigen ebt die Christenheit WIeE bereıts erwähnt 1m IC auf den Um-
fang des griechıschen Textes des Neuen Testaments ganz selbstverständlich mıt
einem unsıcheren Rand Der westliche ext der Apostelgeschichte,den bıs heute Forscher W1e Bo1ismard, Lamouille  124 und Delebec-

119 Für ıne Übersicht sıehe Baum, ME Eınleitung 1InNns Neue Testament‘“‘, Das Studium
des Neuen Zestaments, Spezialprobleme, Wuppertal: Brockhaus, 2000] 18, 1Jer 101—103

120 „DIie Kanonbildung‘“, Aa
197 Vgl Zahn Geschichte des neutestamentlichen Kanons, [, 283-302; Leıipoldt, (rJe-

schichte, E 219232
122 Zahn, Geschichte des Neutestamentlichen Kanons, I! 347-351; e1poldt, Geschichte,2A2 ZI3U
123 Zahn G(reschichte des Neutestamentlichen Kanons, 1, 327-347; Leıipoldt, Geschichte,E SS
124 H Text Occidental des Actes des Apotres: Reconstruction rehabilitation, Bde, S yn-these A Parıs: Edıtıion Recherche les Civılısations, 1984
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125
JUC für Ilukanısch halten 1ST rund 5% länger als der VOoNn Nestle an
abgedruckte alexandrınısche ext Das entspricht Dıfferenz VOI rund 500
W örtern DıIie textkritische Entscheidung für oder den westlichen ext hat
also qu betrachtet 1ese1Ibe Relevanz WIC die Entscheidung für oder g-
SCH den Kolosserbrı1 oder den ersten Timotheusbrief (1e knapp 600 Wörter)
oder den Jıtus-, den 1lemon- und den Judasbrief IOI} (gemeınsam rund

500 Wörter).
W arum StOTT sich die Christenheıt (sofern S1IC über cdiese ınge reflektiert)

nıcht unsıcheren Rand des neutestamentlıchen anons (und Textes)? Weil
sıch dıe Unsıcherheıiten beiden Fällen NgCH Grenzen bewegen Und weıl
theologısc praktısch nıchts davon abhängt Wenn 1111l extrem formulıeren
wollte könnte 111a SCH Eın Kanon mı1t 11UT We1 synoptischen Evangelıen -

für cde Kırche keıne wesentliıch SCHIGCGHIGTE Glaubensgrundlage als tradı-
tionelles Neues Testament m1T SCINCIN dre1ı Synoptikern Und C1MN Corpus 'auli-
Ü das 1:3 oder 16 T1e71e umfasste könnte der Christenhe1r keıne bessere
rundlage für ıhr geistliches en bıeten als dıe kanonısche Paulusbriefsamm-
lung mi1t iıhren Paulusbriefen

Apostolische Unfehlbarkeıt

Rıdderbos hält für ausgeschlossen dass C1IiN VOoON Apostel verfasstes
Buch theologische Fehler aufwelst und Aaus diesem (ırund AUus dem Kanon ent-
fernt werden könnte oder musste Harrıs scheıint diese Möglıchkeıten auch für dıe
CNrılLten VO  za Apostelmitarbeıtern auszuschlhlıießen Dagegen hat Luther nıcht
VOoON Aposteln verfassten CNrıtten des Neuen JTestaments Fehler und Mängel
identifizıert und dürfte auch Apostelschrıiften (spezıell dıe Johannesapokalypse)
für ehlbar gehalten en 1eser Ansıcht hat sıch auch Zahn angeschlossen

Es 1ST nıcht ganz leicht zwiıischen diesen Posıtiıonen abzuwägen Eınıge relatıv
eindeutige Anhaltspunkte lassen sıch allerdings AUS$s dem Neuen Testament gC-
WINNEN Jesus hat Apostel mi1t besonderen Funktion und Autoriıtät
ausgesta  1 und Paulus hat sıch wleder auf besondere apostoli1-
sche Autorı1tät berufen‘“' DıiIie Apostel Sınd Neuen Testament die precher
Jesu dıe einzıgartıger Verbindlichkeit das Wort Gottes

ugle1c. sSınd dıe Apostel Jesu hnlıch WIC die Propheten des alten Bundes
are Menschen denen auch theologıische Versäumnisse und Fehler unterlau-
fen können C 11UT Johannes der Täufer zweiftfelte Gefängn1s der Mess1-
anıtat Jesu (Mt 2-—6) uch dıie WO versaumten rechtzeıtig 1116 Fehlent-
wıcklung der Wıtwenversorgung der Jerusalemer (jJemeılnde verhindern
Act 1—6) Petrus verleugnete Antıochien er CWONNCNE Erkenntnis

LO Les Deux CcLies des Apöotres Parıs (jabalda 1986
126 Mt par Joh 2() Act2.47
K KOr 240 SC Z.EOF1S3 Gal 1.9.11 ‚D ] Ihess 2.13
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über dıe Bezıehung zwıschen He1den- und Judenchristen (Gal ‚11—14) Und
Paulus sprach VO  - der (wenn auch 11UT sehr hypothetischen) Möglıchkeıit. dass
selbst In Zukunft VON dem wahren Evangelıum abweıchen könnte, das bısher
verkündıgt hatte (Gal 1589

Zweiıerle1 scheıint dieser Befund nahe légen. Zum eiınen wiırkten Propheten
und Apostel 1Ur dann ın ıhrer Funktion als Offenbarungsträger, dıe Wort (Gjottes
SCHI, WEECNN Sie ausdrücklıch als solche auftraten. Nur eın Satz er Brıe1), der
mıt den Worten „ 50 spricht der ..  Herr „Paulus, Apostel Jesu Christı“ oder äahn-
ıch eingeleıtet wurde, beanspruchte apostolische Autonrıtät. Das apostolische
Amt des etrus dürfte nach dem Vortall In Antıiıochien deswegen weıterhın An

kannt worden se1n, weiıl seinen Fehler nıcht mıt dem Anspruch apostolıischer
Autorıtät verbunden hatte Ahnlich wiırd sıch mıt dem Versäumnıis der WO
ın Jerusalem verhalten. Zum anderen scheımnt 6S für die ersten Chrısten undenkbar
SCWESCH se1n, dass ein mıt apostolischem Anspruch vorgetragener ohne
ernsthafte Konsequenzen 131e ach den en des Paulus ıst en Apostel, der
iıne alsche TE vertritt, verflucht (Gal 1,8) Diese Aussage erg1bt sıch wahr-
scheıinlıch aus den radıkalen Vorschriften des Pentateuch Umgang mıt fal-
schen Propheten. Eın Prophet, der ıne alsche Theologıe vertritt, 11USS getötet
werden!?® Eın Apostel, der mıt apostolischem Anspruch alsche Lehren verkün-
det, verhert adurch se1ın Amt

Was erg1bt sıch daraus für den Umgang mıt apostolıschen Schriften? 16
sämtlıchen Aussagen eines postels kommt apostolısche Autorıität enbDar
könnte aber auch e1in mıt apostolischem Anspruch verfasster Brief des postels
Paulus fehlerhaft seIN. Das hätte allerdings wesentlich graviıerendere Konsequen-
ZecnNn als die VO  . Zahn als nalogı1e herangezogene Beobachtung, dass eiıne Stro-
phe eınes Gesangbuchliedes theologisc problematıisch se1ın ann Denn in dıie-
SCTIMN Fall könnte INan 6S €1 bewenden lassen, die betreffende Strophe stre1-
chen un weıterhın mıiıt Überzeugung die übrıgen Strophen dieses Liedes und die
übrıgen Lieder des betroffenen Autors singen. Wäre dagegen der Galaterbrie
ein1gen tellen fehlerhaft, 1e das bıblısche Konzept des OSteIs er Pro-
pheten) ohl nıcht ZU, dıie betroffenen Verse kennzeichnen und den Rest des
Briefes SOWIE dıe späateren Paulusbriefe weıterhın als apostolısches (Gjotteswort
lesen. Uur! e1in olcher Fehler nıcht das apostolısche Amt des Verfassers und
er dıe einzıgartıge Verbindlichkeit er seliner Außerungen in Frage stellen?

AA Autor und Inhalt

Das Neue Testament scheıint sehr bewusst zwıischen den posteln Jesu (den
WO samıt Paulus) und ihren nıcht-apostolischen Mıtarbeıtern unterscheiden.
Die Apostelmitarbeiterlgelten nıcht als Aposte!l 1m CNECICH Sınne. [)as {ft mehr

128 13,2—6; 18,20
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oder WEN1SCI ausdrücklıch für Männer WIC Barnabas dıie errenbrüder Jako-
bus und Judas *”® Sosthenes und T1motheus 131 Das Neue Testament bıetet
auch keinen Anlass Sılvanus Johannes Markus oder Lukas als Apostel be-
trachten und ıhnen 1eselbe Autorıtät WIC Paulus oder etrus zuzuschreıben {[Dıie-

Apostelschüler bzw -mitarbeıiter können den neutestamentlichen lexten
olge für ihre re nıcht 1eselbe Autorität beanspruchen mıiıt der dıe WO
a  1 und auf dıe sıch Paulus berıef132

Auf diesen stutzte sıch Miıchaelis als den Standpunkt der alten KIr-
che aufgab dıe nıcht Ur VON posteln sondern auch VO  — Apostelschülern VCI-
fasste CcNArıfrten als prımär) kanonisch anerkannt hat Michaelıs seizte sıch
allerdings nıcht mıiıt der altkırchlichen Auffassung auseinander dass 116 Schriuft
unter bestimmten Umständen auch dann apostolısc. SC1IMN kann WEeNnNn S1C nıcht
Uurc Apostel nıedergeschrieben worden 1St Er überging den Sachverha
dass die alte Kırche keineswegs alle VON Apostelschülern verfassten Bücher als
kanonısch akzeptierte sondern 1Ur solche deren Inhalt INan auf Jesus und die
Apostel zurückführte Eın olches orgehen musste altkırchlicher eıt nıcht
besonders erklärt werden Man unterschied zwischen Inhalt und Form und CFr-
kannte als apostolisc WadS inhaltlich auf die Apostel zurückging

Dieses Prinzıp WAar verschıiedenen Bereichen der antıken Laıteratur geläufig
Eın VOIN ekretär tormulıerter Brief galt als das Werk SC1IN1CS Absenders
sofern SC1I1M Inhalt auf dıesen zurückgıing DiIie VON Hıstoriıkern verfassten Reden
hıstorıscher Personen galten als echt WECNnN ihr Inhalt tatsächlıc VoNn dıesen
tTammte Und C111 VOIN chüler unter dem Namen Lehrers verfasstes

134Werk galt als echt WEeNnN dessen edanken enthielt Analog dazu dürfte 11a7n
die Schrift Apostelschülers dann als apostolısch und 6 kanonfähig be-
trachtet en WE ıhr Inhalt VO  — SCINEM Lehrer tammte Aus diıesem Grund
pıelte 6S für dıe Kanonfrage keıne olle, ob solche Bücher (wıe dıe etrus-,
Paulus- und Johannesbriefe) dem Namen postels, (wıe der Hebräer-
brief und die Evangelıen oder (wıe der akobus- und der Judasbrıef)
VOoON Apostelmitarbeıitern verbreitet wurden bzw (wıe das arkus- und das Lu-
kasevangelıum) Apostelmitarbeitern Zzugesc  1eben wurden

Dıiese ege würde auch erklären WAaTUum bestimmte Theorien über dıe hıstor1-
sche Entstehung eiınzelner CcCNrıften deren kanonıschen Rang den ugen der
Kırchenväter nıcht gefährdeten Hıeronymus 1€e€ beispielsweise für möglıch

129 Act 316 P sieh aber Act
130 1 Kor 9,5; 13I8 Jud 17; siehe ber (jal 88
131 Kor ,  8  Or  An Kol E
132 Allerdings gab neben den Aposteln auch andere christlıche Wundertäter und Propheten

(DA1. 7.22: Mk 9,38—41 par; a  9 Zr 101 16—17; C  ,  r 6’8‚ K O13 11,27/7—
28 3 14.3 S 19.6 HOS Röm 12.6 or 1L7C44 Eph 4,11 ‘ I1ım
1418 4,14)

133 Vgl 7a  z Geschichte des Neutestamentlichen Kanons E LA
134 1€ Baum, Pseudepigraphie 207249 S
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dass dıe kleinen Johannesbriefe VOoN einem chüler des postels STtammten und
el Petrusbriefe auf Sekretäre des postels zurück‘”, der die oriechl-

sche Sprache wahrscheimlich 1Ur unvollkommen beherrschte, ohne aufgrund des-
SCT] dıe Zugehörigkeıt dıeser Bücher anon problematisıeren. Und das
ogriechısche Matthäusevangelı1ıum galt spätestens se1t Papıas als AaNONYITLC Über-
setzung eines aramäılschen Originals’ ohne dass dieser Sachverhalt Je An-
agen die kanonıische Qualität des Evangelıums geführt hätte

Diese knappen Anmerkungen ZU hıstorısch-theologischen Modell der Ka-
nonbegründung mMussen 1im Rahmen dieses Übersichtsartikels genügen Es ıst
aber sıcher ine ohnende Aufgabe, der bıblıschen rundlage des Kanonkonzepts
und se1iner 1m Rahmen eines evangelıkalen Schriftverständnisses gründlı-
cher nachzugehen.

Fazıt

Im Rückblick auf dıe vier Modelle Begründung der Kanongrenzen lässt sıch
e1In vorsichtiges Fazıt ziehen.

Die ekklesiologische Begründung der Kanongrenzen el verkennt die
Fe  arkeı der Kırche und zwıngt dazu, sıch auch den Bıbeltext VO  — der Kırche
verbıindlıc vorgeben lassen. Teıjlweise STUtZ S1e sıch In unzureichender Weiıse
auf die providentia Dei und/oder eıne unzutreffende Rekonstruktion der Kanon-
geschichte.

Die pneumatologische Begründung der Kanongrenzen el überschätzt dıe
Reichweıte des ınneren Geıistzeugn1sses, unterschätzt dıie der Vernunft 1m
Umgang mıiıt der Offenbarung, nötigt einer 1Ur VO Geianst geleıteten Textkritik
und entwertet teilweıise die frühchrıistlichen Kanonkriterien.

Die apostolische Begründung der Kanongrenzen el eru auf der hısto-
sch un  aren These VO  — eiıner apostolıschen Approbatıon des Kanons.

Die historisch-theologische Begründung der Kanongrenzen el verme1ldet
cdıe Schwächen der übrigen Begründungsmodelle und ist mıt den neutestamentlı-
chen Aussagen Identifikation apostolıscher OÖffenbarung weıtgehend Ompa-

Allerdings, obwohl sıch das vlierte Modell als überlegen erwlesen hat, pıelen
iın der Begegnung des Christen mıt der Offenbarung Gottes auch dıe In den ersten
beıden Odellen herausgestellten Omente ıne wesentliche Der Mensch,
der nach dem der Offenbarung (jottes fragt, kann dıe rfahrung machen, dass
(jott ıhn In eıner Predigt ganz diırekt und unbezweıfelbar Urc se1ın Wort

3S Hıeronymus, ED 120,1 L
136 Baum, „Eın aramäıische Urma  aus 1m kleimasıatıschen (Gjottesdiens Das Papıas-

ZeUgNIS Zur Entstehung des Matthäusevangelıiums‘‘, LNW, 0° (2001) 257-272, 1er
261265
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spricht el 2 Stellt dann dıe Frage nach der Quelle dieser Botschaft, VOCI-
welıst ihn dıe Christenhe1 den 1ın der eıt der alten Kırche herausgebildeten
Schriftenkanon ( 8 Wer darüber hinaus noch weıter iragt, WAaTUunmn gerade
diese chrıften als kanonisch gelten dürfen, stÖößt auf den Anspruch, dass dıe-

CNrıtften dıe einheıtliche Tre Jesu und selner Apostel enthalten, der sowohl
hıstorısch als auch theologısc. als wahr anerkannt oder als unzutreffend OI-
fen werden kann. Dieser hıstorısch-theologische Ansatz macht dıe In den anderen
Odellen hervorgehobenen Aspekte nıcht überflüssı1ıg, ist Begründung der
Kanongrenzen aber besser gee1gnet als Jene.

rmm aum: W hat CONSLILULES the boundaries of the New Testament Canon
of Scripture? comparison of four evangelical models
Kvangelical scholars usually employ four different models of argumentation
in their argumen for the Iliımıtation of the New Testament NON,.

(1) The ecclesiological (catholıc) MO! etermınes the boundarıes of the anon
the basıs of the (as ıt were) infallıble Judgement of the church Thıs VIEW a1lls
recognıse the fallıbalıty of the church and also forces ıts proponents IO accept

the 1DI1Ca text In bındıng INanner from the an of the church (2) The
pneumatological (Calvınıstic) MO refers 18 the inner testimony of the Holy
DIrı for establishıng the boundarıes of the Thıs VIEW overestimates the
Oop of thıs inner testimonYy of the pırıt, underestimates the role of 1CAasSON In
dealıng wıth revelatıon and forces Lype of 1D11Ca ecritic1ısm ıts proponents
that 1S exclusıvely led by the Dr (3) The apostolıc MO substantıates the
boundarıes of the HON Dy reference IO ına decısıon of the apostles. 1s hHIS-
torıcally untenable and longer propose today. (4) The hıstorical-theological
(Lutheran) model determiıines the boundarıes of the anon by reference the
orshıp and the content of the wrıtings in question. It avo1ds the weaknesses of
the other models and 1S arge extent compatıble wıth the New 1 estament
Statements the identification of apostolıc revelatıon. Alongside thıs, pneumatıc
and ecclesi10logıcal factors have decıisıve role play ın the Chrıistian's ECIICOUN-
ter wıth dıyıne revelatıon.


